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Vorwort 
 

Die Schweizer Wirtschaft hat einen Einfluss, der längst über die Landesgrenzen hinausreicht. Schweizer 
Unternehmen spielen bei der Erschliessung globaler Märkte, der Erhaltung natürlicher Ressourcen und 
bei der Förderung der Wohlfahrt und der Menschenrechte weltweit eine Vorreiterrolle. Das internationale 
Engagement der Schweiz zugunsten der Menschenrechte beruht auf der Überzeugung, dass die 
Verwirklichung dieser Rechte eine grundlegende Voraussetzung für eine nachhaltige wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung ist.  

Die Schweiz unterstützt weltweit die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte. In der Schweiz wurde dieses Engagement in einem Nationalen Aktionsplan für die 
Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) konkretisiert. Am 
15. Januar 2020 wurde der revidierte NAP verabschiedet. Der Bundesrat verpflichtet sich, die 
Einhaltung der Menschenrechte durch verschiedene im NAP enthaltenen Massnahmen zu fördern. Mit 
diesem Engagement trägt die Schweiz auch zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 
und zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen (CSR) bei.  

Der Bundesrat erwartet von den Unternehmen, die in der Schweiz ansässig und/oder tätig sind, dass 
sie die Menschenrechte bei allen ihren Geschäftstätigkeiten, einhalten. Die COVID-19-Pandemie hat 
weltweit erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten gehabt und hat die starke Verflechtung der 
globalen Wirtschaft deutlich gemacht. Zudem hat sie gezeigt, dass Unternehmen, die ihre 
Sorgfaltsprüfung in Bezug auf die Menschenrechte wahrnehmen und alle beteiligten Akteure in ihre 
Tätigkeiten integrieren, besser auf Krisen vorbereitet sind. 

Viele Unternehmen messen heute der Achtung der Menschenrechte eine strategische Bedeutung bei. 
Denn sie erlaubt es, Reputationsrisiken zu vermeiden, die Positionierung im Markt zu verbessern und 
konkrete Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Zahlreiche grosse Unternehmen belegen ihr Engagement 
durch die Veröffentlichung von Berichten über Nachhaltigkeit und die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf 
Gesellschaft und Menschenrechte. Der Bundesrat bekennt sich zur Verantwortung der Schweizer 
Unternehmen und unterstützt sie mit den NAP-Massnahmen. Zu diesem Zweck fördert er 
unternehmerische Initiativen und setzt entsprechende Anreize. Von besonderer Bedeutung für die 
Verhinderung möglicher Missbräuche sind die menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfungen.  

Lesen Sie hier, wie der Bundesrat ein verantwortungsvolles Handeln von Seiten der Unternehmen 
fördert, und schliessen Sie sich diesen Bestrebungen an, um gemeinsam die Herausforderungen 
unserer Zeit zu meistern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.  
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1 Einleitung 
Wirtschaftliche Interessen und die Menschenrechte können sich gegenseitig positiv beeinflussen: Wenn 
Unternehmen konkrete Lösungen für lokale Herausforderungen bieten, tragen sie zu einer besseren 
Menschenrechtslage bei. Zum Beispiel fördert die Marktwirtschaft in der Schweiz ebenso wie im Aus-
land die Meinungsfreiheit durch Innovation in den Kommunikationstechnologien. Unternehmen schaffen 
mit ihren Investitionen Arbeitsplätze und verbessern die Lebensbedingungen. Die Schweizer Unterneh-
men spielen in der nachhaltigen Entwicklung und in der Schaffung von weltweitem Wohlstand eine Vor-
reiterrolle. Viele erachten eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit als wichtigen Bestandteil einer 
guten Unternehmensführung und schenken der Einhaltung der Menschenrechte vermehrt Aufmerksam-
keit. Denn dies stärkt ihre Produktivität und ihre Marktstellung und mindert potenzielle Reputationsrisi-
ken. Im Engagement der Schweiz kommt ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die Wahrung der Men-
schenrechte Voraussetzung ist für eine nachhaltige wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische 
Entwicklung.  

Die UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (nachfolgend: UNO-Leitprinzipien) legen 
fest, welche Pflichten die Staaten haben und welche Verantwortung die Unternehmen mit Blick auf die 
menschenrechtlichen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit wahrnehmen müssen. Der Nationale Akti-
onsplan (NAP) erläutert, wie die Schweiz die UNO-Leitprinzipien umsetzt. 2016 verabschiedete der 
Bund einen ersten NAP für den Zeitraum 2016–2019. Der vorliegende Aktionsplan ist ein überarbeiteter 
Plan für den Zeitraum 2020–2023. Der neue Plan baut auf den Ergebnissen und Fortschritten der ersten 
Phase auf: Mit den im ersten NAP entwickelten Instrumenten, Broschüren, Leitlinien und Multi-Stake-
holder-Initiativen erhielten die Unternehmen bei der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien Unterstützung 
und Orientierungshilfen. Zwar wenden immer mehr Unternehmen, die in der Schweiz ansässig und/oder 
tätig sind, diese Leitprinzipien an. Dennoch sind diese Leitprinzipien in den Unternehmen nach wie vor 
ungenügend verankert, insbesondere im Auslandgeschäft. Herausforderungen stellen sich namentlich 
bei der Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung und den Wiedergutmachungsmechanis-
men. Besonders schwierig ist die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für viele KMU. Als Antwort auf die 
identifizierten Herausforderungen präsentiert der überarbeitete NAP konkrete Massnahmen zur Umset-
zung der UNO-Leitprinzipien durch den Bund und die Unternehmen.  
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1.1 UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
Die UNO-Leitprinzipien wurden vom Menschenrechtsrat 2011 einstimmig verabschiedet. Diese Leitli-
nien sind international anerkannt und klären, wie sich die Rollen von Staat und Unternehmen zur Wah-
rung der Menschenrechte im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeiten am besten ergänzen. Sie ebnen auch 
den Weg zu gleichwertigen internationalen Spielregeln. 

Die Leitprinzipien beruhen auf drei Säulen mit insgesamt 31 Prinzipien: 1) Der Staat ist verpflichtet, die 
Bevölkerung vor Menschenrechtsverletzungen durch private Akteure, unter anderem durch Unterneh-
men, zu schützen. 2) Die Unternehmen haben die Verantwortung, die Menschenrechte zu achten und 
die dazu erforderliche Sorgfalt anzuwenden. 3) Staaten und Unternehmen müssen dafür sorgen, dass 
geschädigte Personen wirksame Wiedergutmachung erhalten. 

 

1.2 Haltung des Bundesrates gegenüber den UNO-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte 

Der Bundesrat anerkennt, dass die Wirtschaft bei der Umsetzung und beim Schutz der Menschenrechte 
eine zentrale Rolle wahrnehmen kann. Er möchte diese unterstützen und fördern. Der Bundesrat aner-
kennt die Pflicht, als Staat dafür zu sorgen, dass die in der Schweiz ansässigen und/oder tätigen Unter-
nehmen die Menschenrechte achten. Er setzt sich somit dafür ein, Menschenrechtsverletzungen im 
Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeiten zu verhindern, zu mindern und für Wiedergutmachung zu sorgen. 
Der Bund sieht es als seine Aufgabe an, die Unternehmen bei der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien 
zu unterstützen, Anreize zu deren Einhaltung zu setzen und die Unternehmen dazu anzuhalten, die 
Menschenrechte zu achten und die bestehenden Gesetze einzuhalten. Die Verantwortung der Unter-
nehmen zur Achtung der Menschenrechte (Säule 2) ergänzt die vom Bund getroffenen Massnahmen. 
Der Bundesrat bietet Unterstützung bei der Umsetzung dieser zweiten Säule. Zur Erfüllung seiner 
Schutzpflicht kann der Staat sowohl verbindliche als auch unverbindliche Instrumente einsetzen und 
insbesondere unternehmerische Initiativen unterstützen und fördern.  

Gemäss den UNO-Leitprinzipien stehen alle Unternehmen in der Verantwortung, die Menschenrechte 
zu achten, unabhängig von ihrer Grösse, ihrer Branche, ihrem operativen Umfeld, ihren Eigentumsver-
hältnissen und ihrer Struktur. Unternehmen, die mit ihrer Tätigkeit menschenrechtlichen Risiken beson-
ders stark ausgesetzt sind, sollten eigene Grundsätze und Verfahren zur Umsetzung der menschen-
rechtlichen Sorgfaltsprüfung festlegen. Die Modalitäten dieser Sorgfaltsprüfung sind abhängig von Fak-
toren wie Unternehmensgrösse sowie Art, Branche und Ort der Tätigkeit.  
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Der Bundesrat erwartet von den in der Schweiz ansässigen und/oder tätigen Unternehmen, dass sie 
überall, wo sie tätig sind, ihre menschenrechtliche Verantwortung wahrnehmen und dass sie eine men-
schenrechtliche Sorgfaltsprüfung einführen. Schweizer Unternehmen müssen somit jegliche negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte vermeiden. 

Wie die UNO-Leitprinzipien festhalten, soll jedoch der administrative Aufwand für die menschenrechtli-
che Sorgfaltsprüfung in einem angemessenen Verhältnis zu den Menschenrechtsrisiken der Unterneh-
men stehen. Der Umgang mit potenziellen Menschenrechtsrisiken ist für KMU eine Herausforderung, 
da diese über begrenzte personelle, finanzielle und fachliche Mittel verfügen. Daher wird im überarbei-
teten NAP ein Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der KMU gelegt und eine gewisse Flexibilität bei der 
Umsetzung der Prinzipien in diesen Unternehmen befürwortet. Zu vermeiden gilt es insbesondere einen 
übermässigen administrativen Aufwand und zu hohe Kosten. 

1.3 Massnahmen für einen sich wandelnden Kontext 
Seit der Verabschiedung des NAP 2016–2019 hat sich der nationale und internationale Kontext im Be-
reich der unternehmerischen Verantwortung wesentlich weiterentwickelt. Die Konzernverantwortungs-
initiative sorgt sowohl im Parlament als auch in den Medien für Diskussionen. International haben meh-
rere Staaten einen NAP verabschiedet oder einen entsprechenden Prozess lanciert, vor allem in Europa 
und jüngst auch in Asien. In gewissen NAP wurde der «Smart Mix» (Kombination von verbindlichen und 
nicht verbindlichen Massnahmen) weiterentwickelt, vor allem in Europa. 

Seit der Verabschiedung des NAP 2016–2019 wurden schweizweit rund 30 Veranstaltungen in Partner-
schaft mit Handelskammern sowie Dach- und Branchenverbänden organisiert, an denen mehrere hun-
dert Unternehmen (auch KMU) teilnahmen. Ergänzt wurden diese Kommunikationsbemühungen durch 
eine neue Website (www.nap-bhr.admin.ch). Schliesslich wurde eine Broschüre publiziert, die auf die 
spezifischen Bedürfnisse der KMU eingeht und den KMU-Führungen aufzeigt, welche Chancen und 
Herausforderungen eine menschenrechtlich verantwortungsvolle Unternehmensführung bringt. Unter-
stützung bot der Bund dem Privatsektor zudem mit einem Leitfaden für die Umsetzung der UNO-Leit-
prinzipien im Rohstoffhandel1. Ausserdem förderte er Multi-Stakeholder-Initiativen, die Vertreterinnen 
und Vertreter des Privatsektors, der NGO und der Wissenschaft an einen Tisch brachten. Weiter initi-
ierte der Bund einen Dialog mit den Schlüsselakteuren von grossen Sportanlässen über die Einhaltung 
der Menschenrechte. Diese Initiative führte zur Schaffung eines unabhängigen Zentrums für Sport und 
Menschenrechte in Genf. Im Rahmen ihrer politischen Konsultationen hat die Schweiz die Thematik 
«Wirtschaft und Menschenrechte» gefördert und Projekte in Partnerländern durchgeführt, zum Beispiel 
in Mexiko. Schliesslich unterstützte die Schweiz Projekte der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
über grundlegende Arbeitsnormen, Workshops zur Prävention der Ausbeutung von Arbeitsmigrantinnen 
und -migranten im Nahen Osten und ein Zentrum für verantwortungsvolle Geschäftsführung in Myanmar. 

1.4 Überarbeitung des Nationalen Aktionsplans  
Der Bund liess den NAP mittels einer Studie evaluieren («Gap Analysis»)2. Diese Studie hat gezeigt, 
dass die Schweiz über geeignete Rahmenbedingungen zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien durch 
den Bund und die Unternehmen verfügt. Gemäss dieser Studie gewährleistet der NAP, dass die 
Schweiz ihre Schutzaufgabe entsprechend ihrer internationalen Verpflichtungen erfüllt. In der Studie 
wurden Herausforderungen bei der Umsetzung identifiziert und Empfehlungen für eine Überarbeitung 
des NAP 2016–2019 formuliert. Diese Empfehlungen wurden in einem Bericht an den Bundesrat ana-
lysiert3. Auf dieser Grundlage hat der Bundesrat beschlossen, den NAP zu aktualisieren. Im Rahmen 
einer Multi-Stakeholder-Initiative diskutierte der Bund verschiedene Empfehlungen für die Überarbei-
tung des NAP 2016–2019. 

                                                      
1 The Commodity Trading Sector – Guidance on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 
2 Bestandsaufnahme über die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte durch den Bund und durch 
Schweizer Unternehmen (14.12.2018), erstellt durch die Managementberatung twentyfifty Ltd (nur auf Deutsch verfügbar). 
3 Bericht vom 14. Dezember 2018 von EDA und WBF an den Bundesrat mit dem Titel «Bericht des EDA und des WBF zu den 
UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte: Stand der Umsetzung durch den Bund und die Schweizer Unternehmen». 
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1.5 Kohärenz der verschiedenen Politikbereiche, Strategien und 
Aktionspläne 

Wirtschafts-, Gesellschafts-, Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik sind sich ergänzende 
Bestandteile einer Politik zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Der Bundesrat misst der Poli-
tikkohärenz grosse Bedeutung bei. Besonders wichtig ist Kohärenz gegenüber den Unternehmen. 

Der Aktionsplan des Bundesrates zur gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen (CSR) (nach-
folgend: CSR-Aktionsplan)4 betrifft ein breites Spektrum von Themen wie Arbeitsbedingungen, Men-
schenrechte, Umwelt, Korruptionsprävention, fairer Wettbewerb, Konsumenteninteressen, Steuern so-
wie Transparenz. Der NAP und der CSR-Aktionsplan ergänzen sich, weil sie sich auf spezifische The-
menfelder konzentrieren und aufeinander Bezug nehmen. Der überarbeitete NAP behandelt die The-
matik «Wirtschaft und Menschenrechte» und stärkt die Visibilität des Engagements des Bundes in die-
sem Bereich. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass ein Aktionsplan spezifisch zum Thema Wirtschaft und 
Menschenrechte gerechtfertigt ist, weil hier die Herausforderungen besonders komplex sind und ein 
Bedarf an gezielter Sensibilisierung besteht. Der NAP definiert die Prioritäten und Massnahmen des 
Bundesrates zur besseren Umsetzung der Verpflichtungen auf internationaler Ebene sowie auf natio-
naler Ebene in Bezug auf die UNO-Leitprinzipien. Der NAP der Schweiz erfüllt die von der UNO festge-
legten Kriterien der Best Practices5.  

Das Thema der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen und das Thema Wirtschaft und 
Menschenrechte kommen in verschiedenen Strategien und Berichten des Bundes vor6. Die Verankerung 
der UNO-Leitprinzipien in diesen Dokumenten schafft die Basis für eine kohärente Politik im Bereich 
Wirtschaft und Menschenrechte.  

Der NAP trägt zu den Bemühungen der Schweiz mit Blick auf die Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung bei, insbesondere zum Ziel 8, «Dauerhaftes, breitenwirksames und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern», zum Ziel 12, «Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen», und zum Ziel 16, 
«Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern». Dieser Beitrag steht 
in Einklang mit der künftigen Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 des Bundes. Die UNO-Leitprinzi-
pien bilden dabei den Referenzrahmen für die Aktivitäten im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. 

Eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt ist eine Voraussetzung dafür, dass die Menschenrechte 
uneingeschränkt wahrgenommen werden können. Zum Beispiel kann die Umweltverschmutzung das 
Wohlergehen einer Person beeinträchtigen und somit ihre durch die Menschenrechtsübereinkommen 
garantierten Rechte verletzen. Das Thema Umwelt in Zusammenhang mit der Wirtschaft wird insbeson-
dere im Bericht «Grüne Wirtschaft»7 behandelt. Der CSR-Aktionsplan selbst präsentiert CSR als Quer-
schnittsthema und umfasst die Umwelt-Thematik. 

Was den Rohstoffsektor betrifft, hält der Bundesrat in seinem Bericht «Rohstoffsektor Schweiz: Stand-
ortbestimmung und Perspektiven»8 fest, dass dieser Sektor weiterhin mit Herausforderungen konfron-
tiert ist, insbesondere im Zusammenhang mit der Achtung der Menschenrechte und mit der Umwelt. 

                                                      
4 «Gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen – Positionspapier und Aktionsplan des Bundesrates zur Verantwortung 
der Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt», 2015, www.csr.admin.ch  
5 UN Working Group on Business and Human Rights: Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights 
6 Vgl. Strategie Nachhaltige Entwicklung, Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz, Aussenpolitischer Bericht, 
Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik, Menschenrechtsstrategie des EDA, Schweizer Leitlinien zum Schutz von Menschenrechts-
verteidiger/innen und Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel. Weitere Berichte des Bundesrates nehmen Bezug auf die 
UNO-Leitprinzipien, wie der Bericht des Bundesrates vom 14. September 2018 mit dem Titel «Unternehmen und Menschen-
rechte: Vergleichende Analyse der gerichtlichen und aussergerichtlichen Massnahmen, die den Zugang zu Wiedergutmachung 
ermöglichen», der Bericht des Bundesrates vom 14. November 2018 «Goldhandel und Verletzung der Menschenrechte» sowie 
der Bericht des Bundesrates vom 30. November 2018 mit dem Titel «Rohstoffsektor Schweiz: Standortbestimmung und Perspek-
tiven» (siehe unten). 
7 Bericht des BAFU vom 20. April 2016 «Grüne Wirtschaft – Massnahmen des Bundes für eine ressourcenschonende, zukunfts-
fähige Schweiz». 
8 Rohstoffsektor Schweiz: Standortbestimmung und Perspektiven, Bericht des Bundesrates, 30. November 2018. 
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Spezifische Massnahmen für die Integrität, die Nachhaltigkeit und die Achtung der Menschenrechte 
durch den Rohstoffsektor in der Schweiz wurden definiert und in einem separaten Bericht diskutiert, den 
die interdepartementale «Plattform Rohstoffe»9 erstellte. 

2 Nationaler Aktionsplan «Wirtschaft und 
Menschenrechte» 2020–2023 

Der NAP erläutert, wie die Schweiz die UNO-Leitprinzipien umsetzt. Er beruht auf einem klar definierten 
internationalen Rahmen. Erarbeitet wurde er in Erfüllung eines Postulats10. Ziel ist es, den Schutz der 
Menschenrechte im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Bundes und der Schweizer Unterneh-
men zu stärken. Der NAP nennt 35 Massnahmen. Der Bund legt den Fokus in den nächsten vier Jahren 
auf die folgenden Schwerpunkte: 

Kommunikation  
- Die Erwartungen des Bundesrates an die Unternehmen präzisieren. 
- Den Dialog mit dem Privatsektor stärken.  
- Ein Forum «Wirtschaft und Menschenrechte» schaffen. 

 
Unterstützung für die Unternehmen 

- Die KMU gezielt unterstützen und den Austausch von Best Practices fördern. 
- Dem Privatsektor Orientierungshilfe für Initiativen und Zertifizierungen bieten.   
- Leitlinien für Unternehmen bekannt machen. 
- Die Fachkenntnisse der Schweizer Botschaften stärken, damit diese die Unternehmen unter-

stützen können. 
 
Politische Kohärenz  

- Die bundesnahen Unternehmen sensibilisieren. 
- Die interdepartementale Zusammenarbeit stärken. 
- Ziele und Indikatoren für jede Massnahme festlegen. 

Der überarbeitete NAP beinhaltet eine zweite Säule, die veranschaulicht, mit welchen Massnahmen der 
Bund die Umsetzung der menschenrechtlichen Verantwortung von Unternehmen unterstützt. Zwar be-
rücksichtigen immer mehr in der Schweiz ansässige und/oder tätige Unternehmen die Menschenrechte 
bei ihren Tätigkeiten, es bestehen aber nach wie vor Herausforderungen. Trotz des guten Willens der 
Schweizer Unternehmen ist es für sie schwierig, sicherzustellen, dass die Menschenrechte entlang ihrer 
gesamten Produktionskette eingehalten werden, insbesondere, wenn sie Waren und Dienstleistungen 
aus dem Ausland importieren. Aus diesem Grund legt der überarbeitete NAP den Schwerpunkt auf die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten im Ausland, ohne jedoch diejenigen in der Schweiz auszuschliessen.  

Aufgebaut ist der NAP gemäss den drei Säulen der UNO-Leitprinzipien (siehe Ziff. 1.1) und zu jeder 
Säule wurden Massnahmen und Ziele festgelegt. Der überarbeitete NAP ist stärker ziel- und ergebnis-
orientiert als der letzte: Er beinhaltet Indikatoren, welche die Umsetzung messen und die erzielten Er-
gebnisse transparenter machen.  

                                                      
9 Die Leitung dieser Plattform haben das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), das Finanzdepartement (EFD) 
und das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und ihr gehören EZV, AMS, DEZA, FEDPOL, FINMA, BFE, 
BAFU, BJ, SECO und SIF an. 
10 Postulat 12.3503, Alec von Graffenried, vom 14. Dezember 2012, Eine Ruggie-Strategie für die Schweiz. 
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2.1 Säule 1: Staatliche Schutzpflicht 

2.1.1 Grundlegende Prinzipien 

Leitprinzipien 1 bis 3 

Die UNO-Leitprinzipien bringen keine neuen Verpflichtungen für die Staaten, sondern konkretisieren die 
bestehende menschenrechtliche Schutzpflicht im Bereich der Wirtschaft. Sie stützen sich im Wesentli-
chen auf die von der UNO verabschiedeten internationalen Menschenrechtskonventionen, die Kern-
übereinkommen der IAO und die relevanten Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion. Die Staaten müssen ihre Schutzpflicht wahrnehmen, wenn Dritte – unter anderem Unternehmen – 
die Menschenrechte auf ihrem Hoheitsgebiet und/oder in ihrer Gerichtsbarkeit verletzen. Die Schutz-
pflicht des Bundes ergibt sich aus den internationalen Verpflichtungen der Schweiz. Der Bundesrat ver-
tritt die Ansicht, dass die Schutzpflicht auch die Prävention von Menschenrechtsverletzungen durch 
Schweizer Unternehmen und den Zugang zu Beschwerdeverfahren beinhaltet. 

2.1.2 Massnahmen im Zusammenhang mit der Gesetzgebung und mit der 
Information 

Die Achtung der Menschenrechte ist in der Schweizer Verfassung verankert11. Der Bund nutzt seine 
Einflussmöglichkeiten in Form von nicht rechtsverbindlichen und nötigenfalls rechtsverbindlichen Instru-
menten, um die Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen in einem den Risiken angemessenen 
Ausmass zu fördern und zu verlangen.  

Die schweizerische Gesetzgebung kennt keine generelle, rechtlich verbindliche menschenrechtliche 
Sorgfaltsprüfung für Unternehmen. Die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum 
Schutz von Mensch und Umwelt» empfiehlt der Bundesrat ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Er 
setzt auf ein koordiniertes Vorgehen auf internationaler Ebene sowie den Aktionsplan Wirtschaft und 
Menschenrechte, den Aktionsplan Gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen und den Bericht 
Grüne Wirtschaft. Am 14. Juni 2018 beschloss der Nationalrat, der Initiative einen indirekten Gegenvor-
schlag gegenüberzustellen. Seither wird im Parlament darüber debattiert. Der Bundesrat beobachtet 
diese Diskussionen und die internationalen Entwicklungen, die gesetzgeberischen Trends in diesem 
Bereich sowie die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien durch die Unternehmen. Besonders aufmerksam 
verfolgt er die Rechtsentwicklung in der EU im Zusammenhang mit einer Meldepflicht für nichtfinanzielle 
Informationen12. Die Frage, ob eine Vernehmlassungsvorlage zur Nachhaltigkeitsberichterstattung aus-
gearbeitet werden soll, die sich an der Regelung in der EU orientiert, wird in Massnahme 13 des CSR-
Aktionsplans 2020–2023 behandelt. 

Regulierungen zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte sollten durch eine breite Zustimmung der 
Interessensgruppen abgestützt sein. Der Bundesrat achtet darauf, keine Nachteile für die Schweiz im 
internationalen Vergleich zu schaffen. 

Für die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien 1 bis 3 stützt sich der Bund auf folgende Massnahmen: 

                                                      
11 So bestimmt Artikel 35 der Bundesverfassung (BV) namentlich, dass die Grundrechte (Art. 7 ff BV) in der ganzen Rechtsord-
nung zur Geltung kommen müssen. Artikel 54 BV zählt die aussenpolitischen Ziele des Bundes auf. Von besonderer Relevanz 
sind die Linderung von Armut, die Achtung der Menschenrechte und die Förderung der Demokratie. Die Verfassung legt als 
Zweck der Eidgenossenschaft fest, die Freiheit zu schützen und die gemeinsame Wohlfahrt und die nachhaltige Entwicklung zu 
fördern (Art. 2 BV). 
12 Vgl. Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die 
Diversität betreffender Informationen durch bestimmte grosse Unternehmen und Gruppen. 
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Massnahme 1 Regulierung der Exporte von Kriegsmaterial und von Gütern zur Internetüber-
wachung  

Die Herstellung, Vermittlung, Ausfuhr und Durchfuhr von Kriegsmaterial für Empfängerinnen und Emp-
fänger im Ausland werden bewilligt, wenn dies dem Völkerrecht, den internationalen Verpflichtungen 
und den Grundsätzen der schweizerischen Aussenpolitik nicht widerspricht13.   Beim Entscheid, ob eine 
Bewilligung für ein Auslandgeschäft erteilt wird, sind die Kriterien der Kriegsmaterialverordnung14 ein-
zuhalten und insbesondere die Menschenrechtslage im Innern des Bestimmungslandes zu berücksich-
tigen. Falls im Bestimmungsland die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzt wer-
den, sind Auslandgeschäfte zwingend abzulehnen. Ausnahmsweise kann eine Bewilligung dennoch 
erteilt werden, wenn ein geringes Risiko besteht, dass das auszuführende Kriegsmaterial zur Begehung 
von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen eingesetzt wird.  

Güter zur Internet- und Mobilfunküberwachung (Waren, Technologien und Software) können sowohl zu 
zivilen als auch zu militärischen Zwecken verwendet werden («Dual-Use-Güter»). Sie können beispiels-
weise zu staatlicher Repression beitragen, wodurch Unternehmen, die solche Güter herstellen oder 
damit handeln, erhöhten Risiken ausgesetzt sind, in Menschenrechtsverletzungen involviert zu werden. 
Die Ausfuhr und Vermittlung von Gütern zur Internet- und Mobilfunküberwachung ist im Rahmen der 
Verordnung über die Ausfuhr und Vermittlung von Gütern zur Internet- und Mobilfunküberwachung15 
geregelt. Eine Bewilligung zur Ausfuhr oder zur Vermittlung solcher Güter muss verweigert werden, 
wenn Grund zur Annahme besteht, dass das auszuführende oder zu vermittelnde Gut vom Endempfän-
ger als Repressionsmittel verwendet wird.  

Ziel Indikator  Zuständig 

Die rechtlichen Bestimmungen umsetzen, die den 
Transfer kontrollierter Güter regeln und die dafür 
sorgen sollen, dass die völkerrechtlichen Verpflich-
tungen und insbesondere die Menschenrechte ge-
achtet werden. 

Zusammenfassung der Aktivitäten des Bundesra-
tes mit Einzelheiten zu den Kriegsmaterialexpor-
ten zuhanden der Geschäftsprüfungskommissio-
nen der Eidgenössischen Räte sowie Aussenwirt-
schaftsbericht, der in einem Anhang die Exporte 
im Rahmen des Güterkontrollgesetzes enthält. 

WBF 

Massnahme 2 Sicherheit und Menschenrechte 

Für private Sicherheitsfirmen besteht ein erhöhtes menschenrechtliches Risiko. Der Bund ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass Firmen, die dem Bundesgesetz über die im Ausland erbrachten privaten Si-
cherheitsdienstleistungen (BPS)16 unterstehen, ihre menschenrechtliche Verantwortung wahrnehmen. 
Das BPS untersagt privaten Sicherheitsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, sich im Rahmen eines 
bewaffneten Konflikts im Ausland an Feindseligkeiten zu beteiligen und Aktivitäten durchzuführen, die 
Menschenrechtsverletzungen Vorschub leisten. Das BPS verpflichtet die in der Schweiz ansässigen 
privaten Sicherheitsfirmen, sich an den Internationalen Verhaltenskodex für private Sicherheitsunter-
nehmen (ICoC) zu halten. Die Schweiz hat sich an der Gründung der Vereinigung des ICoC beteiligt, 
die von den Unternehmen verlangt, dass sie die anwendbaren Menschenrechtsbestimmungen einhal-
ten. Diese Vereinigung sieht ein Beschwerdeverfahren vor, mit dem Verstösse von Unternehmen sank-
tioniert werden, die Mitarbeitende oder Dritte melden. Sie hat ausserdem einen Leitfaden für die Einfüh-
rung von Beschwerdeverfahren in privaten Sicherheitsunternehmen erarbeitet sowie Leitlinien zur Prä-
vention von Ausbeutung und sexuellem Missbrauch herausgegeben. Analoge Mechanismen für die Op-
fer werden derzeit im Rahmen weiterer Multi-Stakeholder-Initiativen geprüft. 

                                                      
13 Bundesgesetz über das Kriegsmaterial (KMG; SR 514.51) 
14 Verordnung über das Kriegsmaterial (KMV; SR 514.511) 
15 Güterkontrollgesetz (GKG; SR 946.202) und Verordnung über die Ausfuhr und Vermittlung von Gütern zur Internet- und Mobil-
funküberwachung (VIM; SR 946.202.3). 
16 Bundesgesetz über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen (BPS; SR 935.41) 
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Die Schweiz und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) spielten eine zentrale Rolle bei 
der Ausarbeitung des Montreux-Dokuments über private Militär- und Sicherheitsunternehmen17. Dieses 
intergouvernementale Dokument fördert die Achtung des humanitären Völkerrechts und der internatio-
nalen Menschenrechte, wenn private Militär- und Sicherheitsunternehmen in bewaffneten Konflikten 
tätig sind. Die Schweiz ist Mitglied der Initiative für die Freiwilligen Grundsätze für Sicherheit und Men-
schenrechte und trägt zu deren Entwicklung bei. Diese Initiative richtet sich an rohstofffördernde Unter-
nehmen und gibt diesen eine Orientierungshilfe dazu, wie sie in ihrer Geschäftstätigkeit die Sicherheit 
gewährleisten und gleichzeitig die Menschenrechte einhalten können, insbesondere in ihrer Zusam-
menarbeit mit privaten und/oder öffentlichen Sicherheitskräften. Die Schweiz beteiligt sich aktiv an der 
Führung der Initiative, indem sie den rotierenden Vorsitz wahrnimmt und sie engagiert sich insbeson-
dere für die Umsetzung vor Ort und den Beitritt neuer Mitglieder. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Gewährleisten, dass Firmen die dem Bundesge-
setz über die im Ausland erbrachten privaten Si-
cherheitsdienstleistungen unterstehen, ihre men-
schenrechtliche Verantwortung wahrnehmen. 

Jährliche Berichte an den Bundesrat zur Umset-
zung des Bundesgesetzes über die im Ausland 
erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen. 

Sammeln konkreter Beispiele von Initiativen zur 
Förderung der Achtung der Menschenrechte 
durch private Sicherheitsunternehmen. 

EDA 

Massnahme 3 Förderung der UNO-Leitprinzipien  

Zur Förderung der UNO-Leitprinzipien und zur Kommunikation der Erwartungen des Bundesrates an 
die Unternehmen und die Verwaltung erarbeitet der Bund eine Kommunikationsstrategie zur Thematik 
«Wirtschaft und Menschenrechte»18. Diese beinhaltet Folgendes: 

- Aktivitäten zur Sensibilisierung (Website, Workshops, Webinare, Präsentationen, Veröffentli-
chungen usw.) 

- Ein Forum für Dialog und Austausch über gute Praktiken (vgl. Massnahme 26) 
- Die Kommunikation mit den Schweizer Vertretungen im Ausland 
- Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit im Rahmen von Artikeln, Chroniken, Unternehmenspor-

traits, Expertenanalysen und Interviews 
- Die Beteiligung an Dialogforen mit den Kantonen, dem Privatsektor, den NGO und der Wissen-

schaft, insbesondere zum Thema Rohstoffe.  

Ziel dieser Strategie ist es, die UNO-Leitprinzipien in der Bundesverwaltung bekannt zu machen und zu 
integrieren (kohärente Politik) aber auch bei den Unternehmen und in der Öffentlichkeit. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die UNO-Leitprinzipien bekannt machen und ihre 
Umsetzung fördern. 

Anzahl Teilnehmende an den Sensibilisierungs-
veranstaltungen und weiteren Anlässen.  

Die Evaluation des NAP zeigt, dass mehr Unter-
nehmen die UNO-Leitprinzipien kennen und um-
setzen (vgl. Massnahme 23). 

EDA, WBF 

                                                      
17 Montreux-Dokument über die einschlägigen völkerrechtlichen Verpflichtungen und die guten Praktiken für Staaten zur Regelung 
des Einsatzes von privaten Militär- und Sicherheitsunternehmen im Rahmen von bewaffneten Konflikten. 
18 In Anlehnung an Massnahme 4 des CSR-Aktionsplans 2020–2022. 
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Massnahme 4 Geneva Center for Business and Human Rights 

2019 wurde in Genf ein unabhängiges Zentrum für Wirtschaft und Menschenrechte19 gegründet. Ziel ist 
es, künftige Führungskräfte von Unternehmen in Menschenrechtsfragen zu schulen und Orientierung 
für die politischen und wirtschaftlichen Debatten zu bieten, die sich in diesem Bereich ständig entwi-
ckeln. Gleichzeitig soll Genf zur Hauptstadt der Menschenrechte werden. Das Zentrum will die Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte erforschen sowie eine 
Schnittstelle schaffen, welche die akademische Welt und die Wirtschaftswelt verbindet und so die For-
schung in diesem Bereich vorantreiben. Das EDA wird dieses Zentrum unterstützen. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Forschung und akademische Beiträge zum Thema 
«Wirtschaft und Menschenrechte» unterstützen.  

Das Zentrum veröffentlicht Forschungsarbeiten, 
die Unternehmen Lösungen (business models) 
aufzeigen, mit denen sie die Menschenrechte bei 
ihren Geschäftstätigkeiten einhalten können. 

EDA 

Massnahme 5 Multi-Stakeholder-Initiativen im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte 

Es existieren mehrere Multi-Stakeholder-Initiativen im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. Der 
Bund spielt bei einigen davon eine aktive, zentrale Rolle, beispielsweise bei der Vereinigung des ICoC 
und den Freiwilligen Grundsätzen für Sicherheit und Menschenrechte.  

Gemeinsam mit internationalen Sportverbänden, die ihren Sitz in der Schweiz haben (u. a. dem Inter-
nationalen Olympischen Komitee), mit Sponsoren, NGO, internationalen Organisationen und anderen 
Regierungen arbeitet der Bund an der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien im Bereich Sport, insbeson-
dere im Rahmen von sportlichen Grossanlässen. Der Bund hat einen Multi-Stakeholder-Dialog lanciert, 
aus dem 2018 das in Genf ansässige Zentrum für Sport und Menschenrechte hervorging. Ziel ist es, 
Menschenrechtsverletzungen im Sport zu verhindern, zu mindern und für Wiedergutmachung zu sor-
gen. Das EDA begleitet diese Initiative in Absprache mit dem Bundesamt für Sport. 

Weitere vom Bund unterstützte Multi-Stakeholder-Initiativen befassen sich ebenfalls mit den Menschen-
rechten, beispielsweise in den Bereichen Textil, Kakao und Gold. Diese beinhalten weiteren Dimensio-
nen wie Korruption und Umwelt und werden im Rahmen der Massnahme 10 des CSR-Aktionsplans 
2020–2023 behandelt.  

Ziel Indikator  Zuständig 

Multi-Stakeholder-Initiativen zum Thema Unterneh-
men und Menschenrechte unterstützen.  

Mindestens zwei Projekte im Rahmen von Multi-
Stakeholder-Initiativen wurden vom Bund unter-
stützt. 

EDA, WBF 

Massnahme 6 Wirtschaft und Menschenrechtsverteidiger und -verteidigerinnen 

Menschenrechtsverteidiger und -verteidigerinnen setzen sich allein oder gemeinsam mit anderen dafür 
ein, dass die Menschenrechte gefördert, geschützt und verwirklicht werden, auch bei Verstössen infolge 
von Umweltschäden. Im Rahmen von Wirtschaftstätigkeiten können sie bedroht, kriminalisiert und phy-
sisch angegriffen werden, weil sie die Menschenrechte verteidigen.  

Unternehmen müssen die Anliegen der potenziell von ihren Tätigkeiten betroffenen Interessensgruppen 
kennen, auch von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern. Sie sollten diese bei ihren legiti-
men, friedlichen Aktivitäten nicht behindern. 

                                                      
19 https://www.unige.ch/gsem/fr/recherche/centres/geneva-center-for-business-and-human-rights/  
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Unternehmen können zum Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern beitragen, in-
dem sie bei den Behörden intervenieren. Die Schweiz unterstützt Menschenrechtsverteidigerinnen und 
-verteidiger bei der Erfüllung ihrer Arbeit und setzt sich dafür ein, dass sie vor Willkür, Bedrohungen und 
Gewalt geschützt sind, auch wenn Menschenrechtsverstösse durch Unternehmen begangen werden. 
Dies ist Bestandteil der staatlichen Schutzpflicht. Auf der Basis der Leitlinien des EDA20 werden die 
Schweizer Vertretungen im Ausland für ihre Rolle und die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel sensi-
bilisiert. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger 
schützen, die sich für Fragen im Zusammenhang 
mit der Geschäftstätigkeit von Unternehmen einset-
zen. 

Beispiel für eine Intervention der Schweiz zuguns-
ten von Menschenrechtsverteidigerinnen und -ver-
teidigern. 

EDA 

Massnahme 7 Reduktion der Menschenrechtsrisiken im Zusammenhang mit Goldförderung 
und Goldhandel 

Ende 2018 verabschiedete der Bundesrat einen Bericht mit Massnahmen für mehr Transparenz über 
die Herkunft von Gold, das in die Schweiz importiert wird, und zur Stärkung des Multi-Stakeholder-
Dialogs sowie der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der verantwortungsvollen Goldproduktion21.  

Die Massnahmen zielen insbesondere darauf ab, die Erhebung und die Publikation von Informationen 
im Zusammenhang mit der Herkunft von importiertem Gold in der Schweiz zu fördern und die Transpa-
renz im Zusammenhang mit den Risikoanalysen durch die Industrie und den daraus folgenden Sorg-
faltsprüfungen zu verbessern. Der Bund sieht auch vor, gute Praktiken zu fördern und die Anwendung 
von Blockchain-Technologien zu prüfen, um die Nachverfolgbarkeit im Goldhandel zu verbessern.  

Die Schweiz unterstützt ausserdem weiterhin die Umsetzung der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochri-
sikogebieten sowie weiterer relevanter Richtlinien. In Einklang mit einer Empfehlung aus dem erwähn-
ten Bericht wird eine Kompetenzerweiterung des Zentralamts für Edelmetallkontrolle geprüft, namentlich 
mit Blick auf eine transparente Herkunft von Gold. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Menschenrechtsrisiken im Zusammenhang mit der 
Förderung und dem Handel von Gold vorbeugen. 

Anzahl der umgesetzten Empfehlungen des Be-
richts des Bundesrates «Goldhandel und Verlet-
zung der Menschenrechte»,. 

EDA, EFD, 
WBF, EDI  

Massnahme 8 Achtung der Menschenrechte im Tourismussektor 

Der Tourismussektor ist für die Schweizer Wirtschaft von grosser Bedeutung. Der Tourismus kann ne-
gative Folgen haben für die Menschenrechte, insbesondere wenn die lokale Bevölkerung durch neue 
Hotels verdrängt wird, wenn die Rechte des Personals verletzt oder wenn Kinder ausgebeutet bzw. 
Opfer von Sextourismus werden (vgl. Massnahme 27). 

Der Bund unterstützt auch ein Projekt für einen Runden Tisch zum Thema Menschenrechte im Touris-
mus. Ziel ist es, die menschenrechtlichen Auswirkungen der Wertschöpfungsketten im Tourismussektor 
zu evaluieren22. Dieses Projekt konzentriert sich in einem ersten Schritt auf Thailand und basiert auf 

                                                      
20 Schweizer Leitlinien zu Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern. 
21 Bericht des Bundesrates vom 14. November 2018 mit dem Titel «Goldhandel und Verletzung der Menschenrechte».  
22 https://www.humanrights-in-tourism.net  
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einem Multi-Stakeholder-Ansatz. In diesem Rahmen sollen praktische Richtlinien für den gesamten 
Sektor entwickelt werden. 

Die Welttourismusorganisation (UNWTO) spielt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der UNO-Leit-
prinzipien im Tourismussektor. Sie hat einen globalen Ethikkodex für die Tourismusbranche erarbeitet 
und verabschiedet, der die Achtung der Menschenrechte festschreibt23. Als Mitglied der UNWTO enga-
giert sich der Bund aktiv für die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien im Tourismussektor. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Umsetzung der UNO-Leitprinzipien im Touris-
mussektor fördern. 

Leitlinien für den Tourismussektor wurden geschaf-
fen. 

Beispiel für einen Schweizer Beitrag an die Nor-
men/Empfehlungen, die multilaterale Instanzen 
ausgearbeitet haben. 

EDA, WBF 

2.1.3 Der Nexus zwischen Staat und Wirtschaft 

Leitprinzipien 4 und 5 

Aufgrund seines direkten Einflusses auf die Tätigkeiten bundesnaher Betriebe24, soll sich der Bund bei 
diesen Unternehmen besonders für den Menschenrechtsschutz engagieren, insbesondere für men-
schenrechtliche Sorgfaltsprüfungen. Der Bundesrat erwartet von den bundesnahen Betrieben, dass ihre 
Verfahren25 in Bezug auf die Menschenrechte vorbildlich sind.  

Massnahme 9 Menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen durch bundesnahe Unternehmen 

Der Bundesrat definiert seine strategischen Ziele für bundesnahe Unternehmen alle vier Jahre. Er er-
wartet, dass bundesnahe Unternehmen im Rahmen ihrer betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten eine 
nachhaltige Unternehmensstrategie verfolgen26. Einige haben menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen 
erarbeitet und verweisen in ihren Berichten darauf.  

Für eine verbesserte Umsetzung der UNO-Leitprinzipien bedarf es einer stärkeren Koordination zwi-
schen den für die bundesnahen Betriebe zuständigen Departementen der Bundesverwaltung. Führen 
die bundesnahen Betriebe keine menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfungen gemäss den internationalen 
Standards durch, so kann dies ein Reputationsrisiko für den Bund darstellen. Der Bundesrat fördert die 
Vorbildfunktion bundesnaher Betriebe, indem er sie für eine menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung sen-
sibilisiert und den Austausch von bewährten Verfahren stärkt, insbesondere in den Bereichen Risiko-
management, Monitoring sowie Erstellung von Berichten für die Öffentlichkeit. Diese freiwillige Mass-
nahme richtet sich in erster Linie an die bundesnahen Betriebe, die Lieferanten und Handelspartner im 
Ausland haben. 

 

 

                                                      
23 Vgl. http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism   
24 Als bundesnahe Betriebe sind verselbständigte Einheiten des Bundes zu verstehen, die nach Art. 8 Abs. 5 des Regierungs- 
und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG; SR 172.010) über strategische Ziele geführt werden. 
25 Vgl. die im Bericht vom 30. November 2018 «Corporate Social Responsibility (CSR): Der Bund als Vorbild» erläuterten Tätig-
keiten. Vgl. auch Massnahme 9 des CSR-Aktionsplans 2020–2023. 
26 Vgl. OECD-Leitsätze zu Corporate Governance in staatseigenen Unternehmen 
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Zudem kann der Bund freiwillige Ausbildungen für die Verwaltungsratsmitglieder und die Geschäftslei-
tung von bundesnahen Betrieben zu den UNO-Leitprinzipien und den menschenrechtlichen Sorgfalts-
prüfungen durchführen. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Vorbildfunktion bundesnaher Betriebe stärken 
und diese zur Erarbeitung von menschenrechtli-
chen Sorgfaltsprüfungen ermutigen. 

Beispiel einer von den bundesnahen Betrieben um-
gesetzten menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung.  

Es wurde mindestens eine Ausbildung für die bun-
desnahen Betriebe organisiert. 

EFD, WBF, 
UVEK 

Massnahme 10 Menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen bei Unternehmen, die von der 
Schweizerischen Exportrisikoversicherung (SERV) und von Switzerland Glo-
bal Enterprise (S-GE) unterstützt werden 

Die Empfehlung des OECD-Rates hinsichtlich gemeinsamer Konzepte für öffentlich geförderte Ausfuhr-
kredite und die sorgfältige Prüfung ökologischer und sozialer Aspekte27 wird regelmässig aktualisiert 
und weiterentwickelt, woran sich auch die Schweiz beteiligt. Diese Empfehlung soll den Schutz vor 
Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen verbessern. Sie wird von Exportkreditagenturen und 
Exportrisikoversicherungen weitgehend als internationaler Standard anerkannt. 

Mit der jüngsten Revision der SERV-Verordnung28 wurde die Informationspflicht bezüglich Menschen-
rechte ausdrücklich festgehalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Exportkreditagenturen gewährt die 
SERV keine Exportkredite (direct lending), sondern nur Versicherungen und Garantien (pure cover). Sie 
gewährt keine Deckung und übernimmt im Schadensfall keine Haftung, wenn ein Projekt bedingt durch 
die Tätigkeiten des Versicherungsnehmers nicht den internationalen Standards entspricht. 

Switzerland Global Enterprise (S-GE) fördert im Auftrag von Bund und Kantonen den Export und die 
Niederlassung ausländischer Unternehmen in der Schweiz und hilft Kunden, neues Potenzial für ihr 
internationales Geschäft zu realisieren um damit den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. S-GE 
verfügt über einen Verhaltenskodex29, der das Verhindern jeglicher Mitschuld an Menschenrechtsver-
letzungen sicherstellen soll. Sollte S-GE Menschenrechtsverletzungen feststellen, so lehnt das Unter-
nehmen Mandate ab. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Im Rahmen der Tätigkeiten zur Exportförderung die 
Achtung der Menschenrechte sicherstellen. 

 Verfahren der SERV zur menschenrechtlichen 
Sorgfaltsprüfung (Quelle: Bericht des Bundesrates 
über die Erreichung der strategischen Ziele). 

Überprüfung der Einhaltung des Verhaltenskodex 
(Quelle: Controlling-Bericht von S-GE an das 
WBF). 

WBF 

Massnahme 11 Menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen bei Public Private Development Part-
nerships 

Im Verhaltenskodex für Vertragspartner des EDA30 sind unter anderem die Achtung der Menschen-
rechte und die Gleichstellung der Geschlechter als Werte festgelegt, die den Interessen der Schweiz 
entsprechen und daher gefördert werden sollen. Personen, Unternehmen und Institutionen, die mit dem 

                                                      
27 http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/devoir-de-diligence-environnementales-et-sociale/ 
28 Verordnung über die Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV-V; SR 946.101)  
29 https://www.s-ge.com/de/code-conduct  
30 https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/auftraege/informationen-downloads/vertraege.html  
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EDA zusammenarbeiten, tragen zur Förderung dieser Werte bei. Ihr Verhalten muss im Einklang mit 
diesen Werten und der Rechtsordnung stehen. Dieser Verhaltenskodex umschreibt die Haltung und das 
Verhalten, die das EDA von seinen Vertragspartnern in der Schweiz und im Ausland erwartet (Dienst-
leistende, Beratende, Auftragnehmende, mit der Durchführung von Projekten beauftragte Organisatio-
nen, Beitragsempfängerinnen und Beitragsempfänger usw.). Er hat verbindlichen Charakter und ist in-
tegraler Bestandteil aller Verträge zwischen dem EDA und seinen Partnern. 

Die Richtlinien der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) für die Risikoabschätzung 
von Partnerschaften mit dem Privatsektor31 berücksichtigen Auswirkungen auf Menschenrechte, Ar-
beitsrechte, staatliche Strukturen und die Umwelt. Der Bund schliesst die Zusammenarbeit mit Partnern 
aus, die wiederholt in Menschenrechtsverletzungen involviert waren und nicht überzeugend aufzeigen 
können, dass sie die menschenrechtlichen Risiken substanziell reduziert haben. Bei der Umsetzung 
dieser Richtlinien kann der Bund mit externen Partnern zusammenarbeiten, die die Detailanalyse der 
Risiken vornehmen, wenn die Bedeutung der betreffenden Partnerschaft dies rechtfertigt. Zudem stellt 
er sicher, dass keine Public Private Development Partnerships mit Unternehmen eingegangen werden, 
die die Zusammenarbeit mit dem Nationalen Kontaktpunkt für die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen32 verweigern. Zurzeit arbeitet der Bund zusammen mit anderen Gebern an einem Risiko-
managementkonzept für Entwicklungsprojekte, an denen der Privatsektor beteiligt ist. Dieses könnte 
eine Revision der DEZA-Richtlinien für die Risikoabschätzung von Partnerschaften mit dem Privatsektor 
zur Folge haben. Diese Arbeit findet in der Arbeitsgruppe für das Engagement des Privatsektors des 
Geberausschusses für Unternehmensentwicklung (Donor Committee for Enterprise Development, 
DCED) statt. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Im Rahmen von Entwicklungspartnerschaften mit 
dem Privatsektor Menschenrechtsrisiken vorbeu-
gen. 

Beispiel aufzeigen, bei welchem die Richtlinien 
beim Abschluss einer neuen Entwicklungspartner-
schaft mit dem Privatsektor angewendet wurden. 
Dazu gehört auch eine menschenrechtliche Sorg-
faltsprüfung. 

EDA, WBF 

 

Leitprinzip 6 

Der Bund setzt sich dafür ein, dass die Wertschöpfungskette der Güter, die von der öffentlichen Hand 
beschafft werden, frei von Menschenrechtsverletzungen ist. Er fördert die Achtung der Menschenrechte 
durch Wirtschaftsunternehmen, mit denen er geschäftliche Transaktionen tätigt. 

Massnahme 12 Kriterien der internationalen Arbeitsstandards im Rahmen der öffentlichen Be-
schaffungen auf Bundesebene 

Der Bundesrat misst einer nachhaltigen Beschaffungspraxis grosse Bedeutung bei. Die Praxis der öf-
fentlichen Beschaffung wird im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen und in der zu-
gehörigen Verordnung33 geregelt. Gemäss diesem Gesetz muss der Bund bei im Ausland zu erbringen-
den Leistungen darauf achten, dass mindestens die Kernübereinkommen der IAO eingehalten werden. 
Der Auftraggeber kann die Einhaltung weiterer wesentlicher internationaler Arbeitsstandards fordern, 
entsprechende Nachweise verlangen sowie Kontrollen vereinbaren.  

                                                      
31 Vgl. SDC Risk Assessment Guidelines for Partnerships with the Private Sector: Facilitating Decision-Making to Engage with 
Private Partners and Encouraging the Dialogue on Critical Development Issues Related to SDC’s Values and Objectives, 
März 2015. 
32 www.seco.admin.ch/nkp  
33 Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und Verordnung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (VöB; SR 172.056.11) 
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Aufgrund der Revision des WTO-Beschaffungsübereinkommens von 2012 wird das öffentliche Beschaf-
fungsrecht des Bundes zurzeit revidiert. Im revidierten Gesetz soll die Nachhaltigkeit in ihren drei Di-
mensionen – Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft – im Zweckartikel verankert werden. Die nach-
haltige öffentliche Beschaffung wird dadurch zum Prinzip erklärt, das bei der Auslegung und Anwendung 
der Gesetzes- und der ausführenden Verordnungsbestimmungen jeweils zu beachten ist. Die Beschaf-
fungskonferenz des Bundes äussert sich in ihren Empfehlungen zum Thema nachhaltige Beschaffung 
eingehend zur Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Anliegen, einschliesslich der 
Menschenrechte, die Gegenstand der Kernübereinkommen der IAO sind. Sie empfiehlt die Anwendung 
von Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen von Vergabeverfahren. 

Ausserdem prüft der Bund die Schaffung einer nationalen Plattform. Diese Plattform hätte zum Zweck, 
die nachhaltige öffentliche Beschaffung zu fördern und den Informationsaustausch zwischen den ver-
schiedenen Staatsebenen in diesem Themenbereich sicherzustellen. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die nachhaltige öffentliche Beschaffung fördern 
und den Informationsaustausch zwischen den ver-
schiedenen Staatsebenen sicherstellen. 

Die Möglichkeit zur Schaffung einer nationalen 
Plattform für nachhaltige öffentliche Beschaffung 
wurde geprüft. 

EFD, UVEK, 
WBF 

2.1.4 Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen in Konfliktgebieten 

Leitprinzip 7 

Wegen des erhöhten Risikos schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen in von Konflikten betroffe-
nen Gebieten sollten Staaten helfen sicherzustellen, dass in diesen Kontexten tätige Wirtschaftsunter-
nehmen nicht an solchen Verletzungen beteiligt sind. Genauso wenig dürfen in diesen fragilen Kontex-
ten Unternehmen staatliche Stellen zu Menschenrechtsverletzungen verleiten. Der Bund erwartet von 
Unternehmen, dass sie bei der Wahrnehmung der Sorgfaltsprüfung in Konflikt- und Hochrisikogebieten 
den lokalen Gegebenheiten Rechnung tragen und dazu einen konfliktsensitiven und menschenrechts-
basierten Ansatz sowie den «Do no harm»-Grundsatz (Berücksichtigung der besonderen Probleme der 
fragilen Kontexte) anwenden.  

Massnahme 13 Richtlinien zu menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfungen in Konflikt- und Hoch-
risikogebieten 

Auf internationaler Ebene wurden Richtlinien zu menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfungen in Konflikt- 
und Hochrisikogebieten erarbeitet und von mehreren OECD-Mitgliedstaaten verabschiedet. Der Bun-
desrat engagiert sich international für die Entwicklung, Förderung und Umsetzung von globalen Stan-
dards. So unterstützt die Schweiz die Umsetzung der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfalts-
prüfung zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikoge-
bieten34. Die Schweiz ist auch Mitglied der Multi-Stakeholder-Gruppe, die die Umsetzung, Verbreitung 
und Weiterentwicklung der Leitsätze steuert. Die Richtlinien richten sich primär an rohstofffördernde und 
-handelnde Unternehmen, die in Konflikt- oder Hochrisikogebieten tätig sind. Sie sind ebenfalls von 
besonderer Bedeutung für die der Wertschöpfungskette nachgelagerten Unternehmen, die mineralien-
haltige Güter produzieren und eine Sorgfaltsprüfung durchführen sollten. 

Ausserdem unterstützt der Bund ein Projekt der UNO-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschen-
rechte, das sich mit Konflikt- und Postkonfliktsituationen befasst. Dieses Projekt zielt darauf ab, prakti-

                                                      
34  Vgl. http://www.oecd-ilibrary.org/governance/guide-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-pour-des-chaines-d-approvisionnement-
responsables-en-minerais-provenant-de-zones-de-conflit-ou-a-haut-risque_9789264111158-fr 
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sche Massnahmen zu ermitteln, die Staaten, Unternehmen und Investoren ergreifen sollten, um Men-
schenrechtsverletzungen durch Unternehmen in diesen fragilen Kontexten zu vermeiden und zu be-
kämpfen35. 

Die EU verabschiedete die Verordnung 2017/821 vom 17. Mai 2017 zur Festlegung von Sorgfaltspflich-
ten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- 
und Hochrisikogebieten, die in den Mitgliedstaaten direkt anwendbar ist. Die einschlägigen Bestimmun-
gen treten am 1. Januar 2021 in Kraft. Gemäss Bundesratsbeschluss vom 14. August 2019 ist das 
EJPD für die Prüfung der Einführung einer Sorgfaltspflicht im Bereich "Mineralien aus Konfliktgebieten" 
beauftragt. In der Zwischenzeit hat der Ständerat am 18. Dezember 2019 im Rahmen der Ausarbeitung 
eines indirekten Gegenvorschlags zur Volksinitiative Für verantwortungsvolle Unternehmen eine dies-
bezügliche Reglementierung verabschiedet. Der Nationalrat hat sich darüber noch nicht geäussert. Der 
Bundesrat ist der Ansicht, dass er das Ende der Parlamentsdebatten abwarten sollte. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Spezifische Richtlinien für Konflikt- und Hochrisiko-
gebiete erarbeiten, fördern und umsetzen. 

Massnahmen im Einklang mit den internationalen 
Vorschriften prüfen, insbesondere die Erarbeitung 
einer Vernehmlassungsvorlage. 

Beispiel eines Beitrags des Bundes an Institutio-
nen, die solche Richtlinien erarbeiten. 

Bericht des Bundesrates zu den Massnahmen im 
Einklang mit den internationalen Vorschriften, ins-
besondere die Erarbeitung einer darauf basieren-
den Vernehmlassungsvorlage. 

EDA, WBF, 
EJPD 

Massnahme 14 Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Diplomatinnen und Diplomaten 
sowie der Schweizer Auslandvertretungen 

Auslandvertretungen haben ein grosses Potenzial, Unternehmen für Menschenrechtsthemen zu sensi-
bilisieren und länderspezifische Beratung zu leisten. Verschiedene Schweizer Auslandvertretungen in 
Konfliktgebieten haben, weitgehend auf Ad-hoc-Basis, Initiativen zur Förderung der Achtung der Men-
schenrechte durch Schweizer Unternehmen erarbeitet, die sich auf die UNO-Leitprinzipien stützen36. 
Der Bund wird Vertretungen im Ausland verstärkt in seine Sensibilisierungs- und Unterstützungsleistun-
gen zur Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen miteinbeziehen. Dies beinhaltet unter ande-
rem die Ausbildung und Sensibilisierung des Botschaftspersonals und einen verbesserten Erfahrungs-
austausch unter den Vertretungen sowie mit relevanten Bundesstellen in Bern. Der Bund bietet im Rah-
men des Menschenrechtskurses für Mitarbeitende der Bundesverwaltung und im Rahmen der Men-
schenrechtsausbildung der angehenden Diplomatinnen und Diplomaten einen Blockkurs zum Thema 
Wirtschaft und Menschenrechte an. Er will das Fachwissen der Angestellten in Schweizer Vertretungen 
im Ausland gezielt fördern. Einzelne Auslandvertretungen haben in den vergangenen Jahren ad hoc 
Unternehmen und Betroffene von Menschenrechtsverletzungen dabei unterstützt, ihren Konflikt am Ver-
handlungstisch beizulegen. Der Bund wird das Potenzial einer verstärkten und systematisierten Unter-
stützung durch Schweizer Auslandvertretungen bei der Streitbeilegung prüfen. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Schweizer Auslandvertretungen in die Sensibi-
lisierungs- und Unterstützungsleistungen für eine 
bessere Achtung der Menschenrechte durch Unter-
nehmen einbeziehen. 

Beispiel einer Unterstützungsmassnahme einer 
Schweizer Auslandvertretung zugunsten eines Un-
ternehmens (Quelle: Menschenrechtsbericht einer 
Botschaft). 

EDA, WBF 

                                                      
35 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ConflictPostConflict.aspx  
36 Die Schweizer Vertretung in Myanmar beispielsweise unterhält eine Plattform zum regelmässigen Austausch mit Schweizer 
Unternehmen und anderen Interessenvertretern. Die Schweizer Vertretung in Kolumbien erarbeitete einen Kodex, mit dem sich 
Schweizer Unternehmen zur Einhaltung sozialer Standards bekennen.  
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Systematische Integration des Blockkurses «Wirt-
schaft und Menschenrechte» in den Menschen-
rechtskurs für Mitarbeitende der Bundesverwal-
tung. 

Teilnahme der auszubildenden Diplomatinnen und 
Diplomaten am Blockkurs «Wirtschaft und Men-
schenrechte». 

Massnahme 15 Wirtschaftssanktionen 

Das Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz, EmbG)37 
ermöglicht es dem Bund, nicht-militärische, der Einhaltung des Völkerrechts und der Respektierung der 
Menschenrechte dienende Sanktionen der UNO, der OSZE oder der wichtigsten Handelspartner der 
Schweiz zu übernehmen. Das EmbG selbst enthält keine konkreten Sanktionsmassnahmen, sondern 
ist vielmehr ein Rahmengesetz, das den Bundesrat ermächtigt, Verordnungen zur Umsetzung von 
Zwangsmassnahmen zu erlassen. Die Sanktionen können eine Beschränkung oder gar ein Verbot des 
Waren-, Dienstleistungs-, Zahlungs-, Kapital- und Personenverkehrs umfassen. Die Strategie in der 
Sanktionspolitik orientiert sich an den aussenpolitischen und aussenwirtschaftspolitischen Grundsätzen 
der Schweiz. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Beitrag zur Sicherstellung der Einhaltung des Völ-
kerrechts, insbesondere der Menschenrechte, 
durch die Umsetzung von Wirtschaftssanktionen.  

Aus der Liste der geltenden Sanktionen geht her-
vor, dass die vom UNO-Sicherheitsrat verhängten 
Sanktionen systematisch und vollständig umge-
setzt werden. Zudem entscheidet der Bundesrat 
nach einer Interessenabwägung im Einzelfall über 
die Übernahme der Sanktionen der wichtigsten 
Handelspartner, insbesondere der Europäischen 
Union.  

WBF 

2.1.5 Politikkohärenz 

Leitprinzip 8 

Laut dem Leitprinzip 8 sollen sich die Bundesbehörden und weitere staatliche Institutionen bei ihren 
Aktivitäten den staatlichen Menschenrechtsverpflichtungen bewusst sein und dabei durch Informations- 
und Schulungsmassnahmen unterstützt werden.  

Massnahme 16 Interdepartementale Zusammenarbeit 

Gemäss dem CSR-Aktionsplan 2020–2023 setzt sich die interdepartementale CSR-Bundesgruppe aus 
den Bundesämtern zusammen, die an den verschiedenen Aktionsplänen und Strategien des Bundes 
zur verantwortungsvollen Unternehmensführung beteiligt sind. Die für diese Aktionspläne zuständigen 
Ämter treffen sich regelmässig, um sich über die jeweiligen Tätigkeiten auszutauschen und ihre Aktivi-
täten zu koordinieren. Die interdepartementale CSR-Bundesgruppe analysiert die Interessenkonflikte 
und steuert die politische Diskussion, um eine einheitliche Anwendung der UNO-Leitprinzipien in der 
Verwaltung sicherzustellen. 

                                                      
37 Embargogesetz (EmbG; SR 946.231) 
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Die Kerngruppe Internationale Menschenrechtspolitik (KIM) des Bundes fungiert als Austauschplatt-
form. Ihr gehören Vertreterinnen und Vertreter der Ämter an, die für die internationalen Menschenrechts-
übereinkommen zuständig sind. Auch die Kantone sind darin vertreten. Die im Rahmen des NAP durch-
geführten Aktivitäten werden in der KIM regelmässig vorgestellt. 

Die interdepartementale Plattform «Rohstoffe» fördert die Synergien zwischen den verschiedenen sek-
toriellen Politiken und verfolgt die nationalen und internationalen Entwicklungen, insbesondere im Roh-
stoffbereich. 

Die Ergebnisse dieser interdepartementalen Zusammenarbeit widerspiegeln sich auch in der Politikko-
härenz zwischen den verschiedenen Departementen bei bilateralen Konsultationen mit anderen Staa-
ten, in multilateralen Gremien und in öffentlichen Stellungnahmen.  

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Politikkohärenz innerhalb des Bundes verbes-
sern. 

In den verschiedenen Strategien und Berichten des 
Bundes im Zusammenhang mit der gesellschaftli-
chen Unternehmensverantwortung wird auf den 
NAP verwiesen.  

Anzahl Treffen der verschiedenen interdeparte-
mentalen Plattformen und Gruppen. Kohärenz bei 
öffentlichen Stellungnahmen der verschiedenen 
Departemente. 

EDA, WBF 

Massnahme 17 Nationale Menschenrechtsinstitution 

Mit dem Schweizerischen Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) besteht seit 2011 ein erfolg-
reiches Pilotprojekt für eine nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI). Ein Kernthema des SKMR ist 
der Themenbereich Menschenrechte und Wirtschaft.  

Dieses Pilotprojekt wird durch eine dauerhafte, gesetzlich verankerte Institution abgelöst. Der Bundesrat 
hat die entsprechende Vorlage am 13. Dezember 2019 gutgeheissen, die parlamentarische Beratung 
beginnt 2020. Die NMRI wird den Schutz und die Förderung der Menschenrechte in der Schweiz stär-
ken. Ihre Unabhängigkeit ermöglicht es ihr, mit Behörden auf allen Staatsebenen, aber auch mit Nicht-
regierungsorganisationen, der Privatwirtschaft, der Forschung und internationalen Organisationen zu-
sammenzuarbeiten und deren menschenrechtliche Aktivitäten zu unterstützen. Ihre Aufgaben umfassen 
Information und Dokumentation, Forschung, Beratung, Menschenrechtsbildung und Sensibilisierung, 
Förderung von Dialog und Zusammenarbeit sowie internationalen Austausch. Neben innerstaatlichen 
Menschenrechtsfragen enthält ihr Mandat auch Fragen in Bezug auf die Umsetzung internationaler Ver-
pflichtungen im Bereich der Menschenrechte in der Schweiz. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Einrichtung einer NMRI unterstützen, die sich 
unter anderem mit dem Thema Wirtschaft und 
Menschenrechte befasst. 

Aufträge und Tätigkeiten der NMRI im Bereich 
Wirtschaft und Menschenrechte. 

EDA 

Leitprinzip 9 

Der Bund schliesst mit anderen Staaten oder mit Unternehmen Wirtschaftsvereinbarungen (z. B. bilate-
rale Investitionsschutzabkommen, Freihandelsabkommen oder Verträge für Investitionsvorhaben). Da-
bei stellt er sicher, dass der innenpolitische Spielraum zur Erfüllung der menschenrechtlichen Verpflich-
tungen der Schweiz und der Vertragspartner gewährleistet ist. 
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Der Bundesrat setzt sich dafür ein, dass dem Schutz der Menschenrechte in den vertraglichen Verein-
barungen durch Kohärenzbestimmungen Rechnung getragen wird. So wird der regulatorische Spiel-
raum der Vertragspartner zur Erfüllung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht eingeschränkt. 
Der Bundesrat fördert mit gezielten Projekten die Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen in 
den Partnerstaaten. 

Massnahme 18 Kohärenz zwischen Handelsabkommen und Menschenrechten 

Freihandelsabkommen zielen in erster Linie darauf ab, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu för-
dern und die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Vertragsstaaten zu stärken. Im Rahmen der 
Verhandlungen über Freihandelsabkommen (und Investitionsschutzabkommen, siehe unten) setzt sich 
die Schweiz dafür ein, dass in den Bereichen Handel und nachhaltige Entwicklung Kohärenzbestim-
mungen aufgenommen werden. Diese bekräftigen die Verpflichtung der Parteien, die multilateralen Um-
weltabkommen und die Kernübereinkommen der IAO einzuhalten und wirksam umzusetzen. Gleichzei-
tig verweisen sie auf internationale Instrumente zum Schutz der Menschenrechte sowie auf die Grunds-
ätze einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Eine Klausel der Schweizer Freihandelsab-
kommen sieht zudem vor, dass die Abkommen bestehende völkerrechtliche und damit auch menschen-
rechtliche Verpflichtungen nicht beeinträchtigen oder in Frage stellen dürfen. Für die Überwachung der 
Anwendung der Freihandelsabkommen sind gemischte Ausschüsse zuständig. Die Zivilgesellschaft 
wird, insbesondere über die Verbindungsgruppe WTO/FHA, in die Vorbereitungen für die Treffen der 
gemischten Ausschüsse einbezogen. Der Bundesrat verfolgt weiterhin die internationalen Entwicklun-
gen im Bereich der menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfungen beim Abschluss von Handelsabkommen 
(impact assessments). 

Im Rahmen der Verhandlungen über Investitionsschutzabkommen (ISA) setzt sich die Schweiz für die 
Aufnahme von Kohärenzbestimmungen ein. Der Bund hat Bestimmungen erarbeitet, mit denen die Ko-
härenz zwischen den ISA und den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung verbessert werden soll (z. B. 
Bestimmung zum Regulierungsrecht; Verweis auf die Menschenrechte oder die verantwortungsvolle 
Unternehmensführung in der Präambel). Diese Bestimmungen machen deutlich, dass die Abkommen 
kohärent mit anderen internationalen Verpflichtungen der Schweiz und der Partnerländer, wie jenen 
zum Schutz der Menschenrechte, ausgelegt und angewendet werden müssen.  

Ziel Indikator  Zuständig 

Kohärenz zwischen den Handelsabkommen der 
Schweiz und der Achtung der Menschenrechte 
stärken. 

Verweise in den dem Parlament unterbreiteten 
Handelsabkommen (FHA/ISA) auf die Menschen-
rechte, die verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung oder das Regulierungsrecht. 

Das Thema wird in der Verbindungsgruppe 
WTO/FHA diskutiert. 

WBF 

Leitprinzip 10 

Der Bund soll dazu beitragen, dass multilaterale Institutionen das Thema Wirtschaft und Menschen-
rechte aktiv und in kohärenter Art und Weise bearbeiten. Dies betrifft nicht nur die multilateralen Institu-
tionen, die sich mit Handelsfragen befassen, sondern alle relevanten multilateralen Institutionen. Der 
Bund setzt sich für ein Level Playing Field im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte ein.  

Massnahme 19 Achtung der Menschenrechte und der Arbeitsstandards in den Finanzinstitu-
ten  

Grundsätzlich ist die Abschätzung von ökologischen und sozialen Risiken fester Bestandteil jedes Ver-
fahrens zur Genehmigung von Projekten und Programmen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit der 
Schweiz. Damit soll sichergestellt werden, dass die Investitionen der Schweiz allen geltenden Gesetzen 
und Regelungen, einschliesslich der internationalen Menschenrechtsnormen, entsprechen. 
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Die Investitionen des Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) werden einer umfassenden 
Sorgfaltsprüfung unterzogen, die Umwelt- und Sozialfaktoren (inkl. Arbeitsbedingungen) sowie Aspekte 
guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) miteinschliesst. Die Beur-
teilung der ESG-Risiken erfolgt immer unter Berücksichtigung der einschlägigen Menschenrechtsnor-
men. Somit wird das Risiko von Menschenrechtsverletzungen im Rahmen des Investitionsentschei-
dungsprozesses geprüft. Die Partner des SIFEM (Fondsmanager) sind verpflichtet, einen Halbjahres- 
oder Jahresbericht vorzulegen, der sowohl ESG-Managementfragen als auch wichtige ESG-Unfälle o-
der -Ereignisse thematisiert. Dies ermöglicht, Menschenrechtsfragen nicht nur bei der ersten Lagebe-
urteilung, sondern während des gesamten Investitionszyklus eng zu verfolgen. 

Im Rahmen ihres Engagements in internationalen Finanzinstituten fördert die Schweiz aktiv den syste-
matischen Ausbau der ESG-Standards38. Sie setzt sich für hohe Transparenzanforderungen ein, die zur 
Stärkung der unabhängigen Inspektionsausschüsse beitragen, die allfällige Beschwerden der von Pro-
jekten betroffenen Gemeinschaften beantworten und dabei das Ziel verfolgen, potenzielle negative Aus-
wirkungen im Bereich der Menschenrechte zu verringern. Die Erarbeitung von vorbildlichen Rahmen-
bedingungen und Programmen für die internationalen Finanzinstitute trägt zur Förderung der ESG-
Standards und zur Achtung der Menschenrechte auf internationaler Ebene sowie zu einem gemeinsa-
men Problemverständnis bei.   

Ziel Indikator  Zuständig 

Sicherstellen, dass die von der Schweiz im Rahmen 
der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit 
und über die internationalen Finanzinstitute unter-
stützten Investitionen und Projekte keine negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte haben und 
international als Vorbild dienen. 

Menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung im Rahmen 
der Investitionen des SIFEM (Quelle: Kurzbericht 
des Bundesrates zur Umsetzung der strategischen 
Ziele). 

Interventionen der Schweiz in internationalen Fi-
nanzinstituten zur Förderung der ESG-Standards 
und der Menschenrechte sowie zur Verbesserung 
der Transparenz. 

WBF 

Massnahme 20 Förderung der UNO-Leitprinzipien im Rahmen von Konsultationen, Dialogen 
und bilateralen Projekten 

Der Bundesrat spricht die Thematik Wirtschaft und Menschenrechte in politischen Konsultationen und 
Menschenrechtsdialogen mit Partnerstaaten systematisch an. Das EDA bezieht in die Vorbereitung der 
Konsultationen und Dialogtreffen nicht nur verschiedene Bundesstellen, sondern auch weitere interes-
sierte Kreise wie Vertreterinnen und Vertreter der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft mit ein. 

Der Bund unterstützt konkrete bilaterale Projekte zur Förderung der UNO-Leitprinzipien. Zudem disku-
tiert er im politischen Dialog und in strategischen Partnerschaften mit Regierungen der Gaststaaten 
Situationen, in denen Regulierungen, Politiken oder andere Aktivitäten des Gaststaates es Schweizer 
Unternehmen erschweren, die Menschenrechte zu achten. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die anderen Staaten ermutigen, Strategien (NAP) 
und Aktivitäten zur Umsetzung der UNO-Leitprinzi-
pien zu entwickeln. 

 

Beispiel eines Menschenrechtsdialogs mit einem 
speziellen Kapitel zum Thema Wirtschaft und Men-
schenrechte. 
Beispiel für den Einbezug der UNO-Leitprinzipien 
im Rahmen von politischen und wirtschaftlichen 
Konsultationen. 

EDA, WBF 

                                                      
38 Vgl. Massnahme 12 des CSR-Aktionsplans 2020–2023. 
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Massnahme 21 Unterstützung der für die Förderung der UNO-Leitprinzipien zuständigen UNO-
Gremien 

Die UNO-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte und das UNO Hochkommissariat für Men-
schenrechte haben das Mandat, die Implementierung der UNO-Leitprinzipien zu fördern39. Sie setzen 
sich unter anderem dafür ein, dass die Staaten die UNO-Leitprinzipien auf nationaler Ebene umsetzen 
und diese in anderen internationalen Organisationen und Instrumenten verankert werden. 

Der Bund führt seine politische und finanzielle Unterstützung für die UNO-Arbeitsgruppe und das jährli-
che UNO-Forum zu Wirtschaft und Menschenrechten in Genf fort. Somit arbeitet er mit diesen Gremien 
bei mehreren Projekten zusammen, die folgende Ziele verfolgen:  

- Geschlechterfragen bei der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien berücksichtigen;  
- Richtlinien erarbeiten, die für die Anwendung der UNO-Leitprinzipien zu Fragen im Zusammen-

hang mit der Entwicklung, dem Einsatz und der Gouvernanz von digitalen Technologien mass-
gebend sind;  

- Klarheit schaffen bei den praktischen Massnahmen, die die Staaten, Unternehmen und Inves-
toren ergreifen sollten, um Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen in Konfliktsituati-
onen und im Anschluss an Konflikte zu vermeiden und zu bekämpfen; und 

- im Fall einer Beteiligung der Unternehmen an Menschenrechtsverletzungen den Zugang der 
Opfer zu Wiedergutmachungsmechanismen verbessern. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die UNO politisch und finanziell bei der Förderung 
der UNO-Leitprinzipien unterstützen und Instru-
mente mit praktischen Empfehlungen für die Um-
setzung der UNO-Leitprinzipien entwickeln. 

Beispiel für die Umsetzung eines von der Schweiz 
unterstützten UNO-Projekts.  

Beispiel für die Berücksichtigung der Position der 
Schweiz, beispielsweise, wenn sie die Fragebogen 
für die Sonderverfahren beantwortet.  

EDA 

Massnahme 22 Engagement der Schweiz für die UNO-Leitprinzipien auf multilateraler Ebene 

Im Juni 2014 beschloss der UNO-Menschenrechtsrat, eine intergouvernementale Arbeitsgruppe für die 
Erarbeitung eines rechtlich verbindlichen Abkommens im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte ins 
Leben zu rufen40. In einem ersten Entwurf vom Juli 2018 wurden die Ziele und die Tragweite eines 
künftigen Abkommens, die Verantwortung der Staaten und Unternehmen und der Zugang der Opfer zur 
Justiz festgelegt. Gemäss dem Entwurf soll das Abkommen für Menschenrechtsverletzungen im Rah-
men von länderübergreifenden Wirtschaftsaktivitäten gelten. Die Schweiz konzentriert ihre Anstrengun-
gen auf die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien. Sie wird den Prozess weiterhin beobachten und dabei 
der Kohärenz mit den UNO-Leitprinzipien besondere Aufmerksamkeit beimessen. 

Im Rahmen der allgemeinen periodischen Überprüfung (UPR) anderer Regierungen gibt die Schweiz 
Empfehlungen zur Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen ab. Sie wird dem Thema Wirt-
schaft und Menschenrechte in den Empfehlungen und regelmässigen Berichten an die UNO-Vertrags-
organe grundsätzlich mehr Rechnung tragen. Im November 2017 informierte die Schweiz in ihrem im 
Rahmen des dritten UPR-Zyklus vorgelegten Bericht über die Aktivitäten, die sie im Bereich Wirtschaft 
und Menschenrechte durchführt. Es wurden Empfehlungen zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte 
an sie gerichtet, die sie teilweise angenommen und umgesetzt hat. 

                                                      
39 Vgl. UNO-Menschenrechtsrat, Resolution A/HRC/RES/26/22 
40 Vgl. UNO-Menschenrechtsrat, Resolution A/HRC/ 26/RES/26/9,   
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Pages/ListReports.aspx 
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In der IAO unterstützt die Schweiz die Folgemassnahmen zur Resolution von 2016 über die UNO-Leit-
prinzipien und die globalen Lieferketten41. Sie äussert sich zu den Verletzungen der grundlegenden 
Rechte bei der Arbeit durch andere IAO-Mitgliedstaaten. 2019 setzte sich die Schweiz für die Verab-
schiedung einer Erklärung zum 100-Jahr-Jubiläum der IAO über die Zukunft der Arbeit ein42. In dieser 
Erklärung werden die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Bedürfnisse, Bestre-
bungen und Rechte aller Personen in den Mittelpunkt der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik ge-
stellt. Der Bund unterstützt zudem die Empfehlungen der dreigliedrigen Grundsatzerklärung über multi-
nationale Unternehmen und Sozialpolitik der IAO. Diese Empfehlungen werden im Rahmen der Aktivi-
täten zur Förderung des NAP unterstützt, um den Unternehmen eine Orientierungshilfe für die Einhal-
tung der Arbeitsstandards bereitzustellen. 

Die Schweiz beteiligte sich aktiv an der Erarbeitung der Empfehlung zu Menschenrechten und Wirt-
schaft43, die vom Ministerkomitee des Europarates am 2. März 2016 verabschiedet wurde. Mit der Re-
alisierung des NAP trägt die Schweiz zur Umsetzung dieser Empfehlung bei. Weiter unterstützt sie die 
Aktivitäten des Europarates zur Verbesserung des Zugangs zu Wiedergutmachung für die Opfer sowie 
dessen Internetplattform zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Einfluss auf die Aktivitäten der multilateralen Gre-
mien im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte 
nehmen und dabei die Interessen der Schweiz wah-
ren. 

Beispiel eines Beitrags der Schweiz zu den von 
multilateralen Gremien erarbeiteten Stan-
dards/Empfehlungen. 

EDA, WBF 

2.2 Säule 2: Verantwortung der Unternehmen zur Achtung der 
Menschenrechte 

Mit der zunehmenden Verflechtung der Unternehmen im Rahmen der globalen Wertschöpfungsketten 
sind Themen wie Arbeitsbedingungen und Menschenrechte, aber auch Korruption und Umwelt ins Zent-
rum der politischen und sozialen Debatte gerückt. Sowohl Unternehmen als auch zivilgesellschaftliche 
Interessengruppen unterstützen und fördern die Achtung der Menschenrechte, insbesondere im Bereich 
der verantwortungsvollen Unternehmensführung. Verschiedene Dachverbände der Wirtschaft sowie 
Branchenverbände verfolgen das Thema der Menschenrechte aktiv und fordern ihre Mitglieder auf, die 
UNO-Leitprinzipien umzusetzen. So verpflichten sich im Rahmen des UN Global Compact mehrere 
Schweizer Unternehmen ausdrücklich zur Wahrung der Vereinigungsfreiheit und zur Anerkennung des 
Rechts auf Kollektivverhandlungen in Ländern, in denen diese Rechte eingeschränkt oder inexistent 
sind. Sie tragen zur Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit bei, sind bestrebt, die 
Kinderarbeit abzuschaffen und setzen sich für ein Verbot jeglicher Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf ein44. 

Indem sich die Schweiz zur Förderung der UNO-Leitprinzipien auf nationaler und internationaler Ebene 
verpflichtet, sollen angemessene Rahmenbedingungen geschaffen und die Schweizer Unternehmen 
dabei unterstützt werden, die UNO-Leitprinzipien umzusetzen. Dank der Achtung der Menschenrechte 
im Privatsektor können die Schweizer Unternehmen ihre Positionierung als verantwortungsvolle und 
wettbewerbsfähige Akteure im internationalen Umfeld langfristig stärken. Aus diesem Grund unterstützt 
der Bundesrat die Unternehmen bei der Wahrnehmung ihrer menschenrechtlichen Verantwortung. Die 
zweite Säule des NAP betrifft die Massnahmen bezüglich der Aktivitäten des Privatsektors zur Achtung 
der Menschenrechte. Sie bezweckt namentlich die Unterstützung von KMU bei der Einhaltung der Men-
schenrechte. 

                                                      
41 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_497555.pdf  
42 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711695.pdf  
43 Recommandation CM/Rec (2016)3 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits de l’homme et les entreprises  
44 Vgl. Mitglieder des Schweizer Netzwerks des Globalen Pakts der UNO, einer Initiative, die Unternehmen dazu auffordert, ihre 
Strategien und Aktivitäten auf verschiedene Prinzipien bezüglich Menschenrechte, internationale Arbeitsnormen, Umwelt und 
Korruptionsbekämpfung auszurichten. Vgl. auch Massnahme 6 des CSR-Aktionsplans 2020–2023. 
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2.2.1 Grundlegende Prinzipien 

Leitprinzipien 11 bis 15 

Die Tätigkeiten von Unternehmen führen nicht nur zu Investitionen, Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher 
Entwicklung, sondern können manchmal auch unerwünschte Begleiterscheinungen hervorrufen. Der 
Bundesrat erwartet von den Unternehmen, dass sie eine Sorgfaltsprüfung im Bereich der Menschen-
rechte durchführen.  

Gemäss den UNO-Leitprinzipien ist die Verpflichtung zur Wahrung der Menschenrechte eine generelle 
Verhaltensnorm, die von allen Unternehmen ungeachtet ihres operativen Umfelds erwartet wird. Sie gilt 
unabhängig von der Fähigkeit und/oder der Entschlossenheit der Staaten, ihren eigenen menschen-
rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die unternehmerische Verantwortung zur Achtung der 
Menschenrechte bezieht sich auf die international anerkannten Menschenrechte. Dazu gehören die 
Menschenrechte und Prinzipien, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO ver-
ankert sind, im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte der UNO, im Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der UNO sowie in den Prinzipien der grundle-
genden Rechte in den acht Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)45. Aus-
serdem sind für die Schweiz auch die regionalen Mechanismen des Europarates46, insbesondere die 
Europäische Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle wichtig. Je nach Umständen müs-
sen die Unternehmen zusätzliche Standards berücksichtigen. Darunter fallen namentlich Standards, die 
verletzliche Bevölkerungsgruppen betreffen47, wie die Übereinkommen zum Schutz von indigenen Völ-
kern, Frauen, Minderheiten, Kindern sowie Menschen mit Behinderungen48. 

In der Schweiz sind die KMU von besonderer Bedeutung, da sie einen grossen Teil des Wirtschaftsge-
füges ausmachen. Angesichts beschränkter personeller Ressourcen und fachlicher Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Menschenrechte sehen sich KMU im Umgang mit möglichen menschenrechtlichen Risiken 
oft mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Sie verfügen zwar über bewährte Verfahren, haben 
aber in der Regel keine systematische Antwort auf Menschenrechtsfragen. Die Umsetzung der Ansätze 
der internationalen Gremien (OECD, UNO usw.) muss ihrer unternehmerischen Realität und ihren be-
grenzten Ressourcen Rechnung tragen. Aus diesem Grund werden die KMU ermutigt, die von Bund 
und Dachverbänden angebotenen Unterstützungsmassnahmen in Anspruch zu nehmen.  

2.2.2 Sorgfaltsprüfung im Bereich der Menschenrechte 

Leitprinzipien 16 bis 21 

Die Sorgfaltsprüfung im Bereich der Menschenrechte steht im Zentrum der zweiten Säule der UNO-
Leitprinzipien. Dieses Verfahren sollte darin bestehen, (1) potenzielle und tatsächliche Risiken und Aus-
wirkungen zu ermitteln, (2) Massnahmen zu deren Minimierung zu ergreifen, (3) die Wirksamkeit der 
getroffenen Massnahmen zu kontrollieren und (4) Bericht über die durchgeführten Aktivitäten und die 
identifizierten Risiken zu erstatten. Dies ist der wichtigste Mechanismus, um Menschenrechtsverletzun-
gen zu verhindern. Die Unternehmen müssen nachteilige menschenrechtliche Auswirkungen, die un-
mittelbar mit ihren Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehun-
gen zusammenhängen, vermeiden oder mildern, selbst wenn sie nicht zu diesen Auswirkungen beitra-

                                                      
45 Die acht Kernübereinkommen der IAO umfassen folgende Prinzipien: Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlun-
gen, Beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit, Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. 
46 https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale-organisationen/europarat.html  
47 Vgl. Teil I, Kapitel IV, Absatz 40 der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. 
48 Vgl. (1) Übereinkommen zum Schutz indigener Völker; (2) Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung; (3) Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; (4) Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe; (5) Übereinkommen über die Rechte des Kindes; 
(6) Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 
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gen. Geschäftsbeziehungen im Sinne der UNO-Leitprinzipien umfassen Beziehungen in der Wertschöp-
fungskette eines Unternehmens sowie dessen Beziehungen zu staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, 
die mit seiner Geschäftstätigkeit, seinen Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind.  

Massnahme 23 Beurteilung der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien durch die Unternehmen 

Der Bund will die Fortschritte bei der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien durch die Unternehmen sowie 
der Sorgfaltsprüfung im Bereich der Menschenrechte überprüfen. Diese externe Überprüfung wird mit 
Massnahme 16 des CSR-Aktionsplans 2020–2023 kombiniert, welche die Überprüfung der Umsetzung 
der OECD-Due-Diligence-Leitlinien vorsieht. Sie soll zu einem besseren Verständnis der bestehenden 
Herausforderungen bei der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien beitragen. Den Anstrengungen der 
Dach- und Branchenverbände wird Rechnung getragen. 

Private Initiativen wie B Lab oder Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) bewerten die Art und 
Weise, wie Unternehmen bei ihren Tätigkeiten auf die Menschenrechte Rücksicht nehmen. CHRB über-
prüft 101 der weltweit grössten börsennotierten Unternehmen anhand einer Reihe von Menschen-
rechtsindikatoren und erstellt eine Rangliste. Eine entsprechende Initiative für die Schweiz ist im Ent-
stehen. Der Bund unterstützt solche Initiativen, da sie die Unternehmen anspornen, sich zu engagieren. 
Mit ihren fundierten Bewertungen und Rankings darüber, wie Unternehmen eines bestimmten Sektors 
ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte nachkommen, tragen sie zu mehr Transparenz 
bei. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Fortschritte bei der Umsetzung der UNO-Leit-
prinzipien durch die Unternehmen, die ihren Sitz in 
der Schweiz haben oder hier tätig sind, überprüfen. 

Veröffentlichung der Ergebnisse der externen Stu-
die über die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien 
durch die Unternehmen. 

EDA, WBF 

Massnahme 24 Unterstützung von Brancheninitiativen  

Die Dach- und Branchenverbände tragen zur Entwicklung von sektoralen Initiativen bei, die für die Sen-
sibilisierung der Unternehmen und die Wahrnehmung der Sorgfaltsprüfung auf dem Gebiet der Men-
schenrechte eine wichtige Rolle spielen. Die Dachverbände und sektoralen Initiativen können konkret 
auf die Herausforderungen eines Wirtschaftssektors eingehen. Die Unternehmen einer Branche sind oft 
mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert, für die eine Lösung im Alleingang schwierig und/oder kost-
spielig sein kann. Wenn sich die Unternehmen – insbesondere die KMU – solchen Initiativen anschlies-
sen, können sie mehr bewirken. 

Der Bund wird vermehrt mit sektoralen Initiativen, Verbänden und Handelskammern zusammenarbei-
ten, die die UNO-Leitprinzipien fördern und sich an Aktivitäten der Unternehmen zur Achtung der Men-
schenrechte beteiligen49. Dabei gilt es, Initiativen und Akteure zu identifizieren, die einen wesentlichen 
Beitrag zur besseren Umsetzung der UNO-Leitprinzipien durch die Unternehmen leisten können. Vor-
rang sollen Initiativen haben, die Unternehmen im Bereich der Sorgfaltsprüfung schulen oder praktische 
Arbeitsmittel für KMU entwickeln. Hilfsmittel, die von Initiativen entwickelt werden, die der NAP unter-
stützt und anerkannt, werden den Unternehmen auf Internet zugänglich gemacht. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Unternehmen, die Lösungen zur Umsetzung der 
UNO-Leitprinzipien erarbeiten, unterstützen und 
mit ihnen zusammenarbeiten. 

Zusammenarbeit des Bundes mit einer sektoralen 
Initiative zur Entwicklung eines Arbeitsmittels im 
Bereich der Menschenrechte. 

EDA, WBF 

                                                      
49 Vgl. Massnahme 10 des CSR-Aktionsplans 2020–2023 
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Massnahme 25 Unterstützung des IAO-Helpdesks für Unternehmen 

Der Helpdesk des Internationalen Arbeitsamts (IAA) für Unternehmen ist eine zentrale Dienstleistung 
für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Beschäftigte, die ihre Aktivitäten besser auf die interna-
tionalen Arbeitsstandards ausrichten und gute Arbeitsbeziehungen aufbauen wollen. Er unterstützt Un-
ternehmen individuell bei spezifischen Anliegen und betreibt eine Website mit Hilfsmitteln und Ressour-
cen der IAA. Fragen zur Anwendung von internationalen Arbeitsstandards bei unternehmerischen Tä-
tigkeiten können direkt per E-Mail an die IAA gerichtet werden. Die Dienstleistung ist kostenlos und 
vertraulich und steht auch Arbeitgeberorganisationen und Einzelfirmen zur Verfügung. Die Antworten 
werden von einer Expertengruppe der IAA erarbeitet und stützen sich auf normative Instrumente, Stra-
tegiepapiere und Hilfsmittel der IAO.  

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Beanspruchung des IAA-Helpdesks bei Fragen 
im Zusammenhang mit der Anwendung der interna-
tionalen Arbeitsstandards fördern. 

Anzahl der Anfragen an den IAA-Helpdesk und An-
zahl Besuche der Website des Helpdesks (Quelle: 
Jahresbericht der IAO über die vom Helpdesk er-
brachten Dienstleistungen). 

WBF 

Massnahme 26 Förderung von bewährten Praktiken 

Um bewährte Praktiken der Unternehmen bei der Achtung der Menschenrechte zu begünstigen und zu 
fördern, organisiert der Bund ein Schweizer Forum «Wirtschaft und Menschenrechte». Dieses Forum 
soll den interessierten Kreisen als Plattform dienen, um Trends und Herausforderungen bei der Umset-
zung der UNO-Leitprinzipien zu diskutieren und den Dialog und die Zusammenarbeit zu stärken, na-
mentlich in Bezug auf branchenspezifische operative Aspekte. Im Rahmen des Forums sollen insbe-
sondere bewährte Praktiken für KMU erarbeitet werden. Der Bund zieht die Schaffung eines Swiss Bu-
siness and Human Rights Award in Betracht, mit dem Unternehmen ausgezeichnet werden sollen, die 
bei der Achtung der Menschenrechte vorbildlich handeln. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Bewährte Praktiken von Unternehmen bei der Ach-
tung der Menschenrechte fördern. 

Organisation eines Schweizer Forums «Wirtschaft 
und Menschenrechte». Anzahl der teilnehmenden 
Unternehmen. 

EDA, WBF 

Massnahme 27 Förderung der Bekämpfung jeglicher Form der Ausbeutung von Kindern in der 
Wertschöpfungskette 

Als Ausbeutung von Kindern gelten namentlich Kinderarbeit, Zwangsarbeit, sexuelle Ausbeutung und 
Kinderhandel. Der Bund entwickelt Hilfsmittel und organisiert Veranstaltungen zur Sensibilisierung der 
Unternehmen für sämtliche Formen der Ausbeutung von Kindern. Er arbeitet zu diesem Zweck mit der 
Zivilgesellschaft und dem Privatsektor zusammen.  

Der Bund geht Partnerschaften mit dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft ein, um Ziel 8.7 der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Diese Partnerschaften bezwecken die Beendi-
gung jeder Form von Kinderarbeit bis 2025 sowie die Abschaffung von Zwangsarbeit, moderner Skla-
verei und Menschenhandel bis 2030. Der Bund prüft eine Beteiligung an der globalen Allianz 8.7, die 
mit geeigneten Mehrparteienpartnerschaften die internationale Zusammenarbeit, Koordination und Hilfe 
stärken will.  

Gemäss Bundesratsbeschluss vom 14. August 2019 ist das EJPD für die Prüfung der Einführung einer 
Sorgfaltspflicht im Bereich "Kinderarbeit" beauftragt. In der Zwischenzeit hat der Ständerat am 18. De-
zember 2019 im Rahmen der Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags zur Volksinitiative für 
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verantwortungsvolle Unternehmen eine diesbezügliche Reglementierung verabschiedet. Der National-
rat hat sich darüber noch nicht geäussert. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass er das Ende der Parla-
mentsdebatten abwarten sollte. 

Beim Kinderschutz im Tourismus beteiligt sich der Bund an einer Kampagne zur Bekämpfung der se-
xuellen Ausbeutung von Kindern im Tourismus. Die Kampagne nicht-wegsehen.ch soll die Öffentlichkeit 
für das Problem der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Tourismus sensibilisieren. 
Die Internetseite der Kampagne ist mit dem Meldeformular des Bundesamtes für Polizei (fedpol) ver-
linkt, mit dem Verdachtsfälle von Kindersextourismus gemeldet werden können. Die Kampagne deckt 
immer mehr europäische Länder ab. Mit der Kampagne nicht-wegsehen.ch beteiligt sich der Bund am 
internationalen Netzwerk ECPAT, das jede Form der sexuellen Ausbeutung von Kindern bekämpft. Er 
nimmt regelmässig an Treffen teil und beteiligt sich an der Debatte. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Bekämpfung jeder Form der Ausbeutung von 
Kindern fördern. 

Durchführung einer Veranstaltung oder Lancierung 
eines Hilfsmittels zur Sensibilisierung von Unter-
nehmen für das Thema Kinderausbeutung. 

Bekanntmachung der Kampagne nicht-wegse-
hen.ch durch den Bund.  

Beteiligung am internationalen Netzwerk ECPAT. 

Beteiligung der Schweiz an der globalen Allianz 8.7 
wurde geprüft. 

WBF, EJPD 

Massnahme 28 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 

Der Bundesrat anerkennt die Notwendigkeit, den negativen Auswirkungen von Unternehmensaktivitä-
ten Rechnung zu tragen, die Frauen und Mädchen unverhältnismässig tangieren. Der Privatsektor kann 
massgeblich dazu beitragen, die Geschlechtergleichstellung und die Frauenrechte voranzubringen. Im 
Dezember 2018 verabschiedete das Parlament eine Änderung des Gleichstellungsgesetzes50 zur bes-
seren Durchsetzung der Lohngleichheit. Die neuen Bestimmungen verpflichten öffentliche und private 
Arbeitgeber mit 100 und mehr Angestellten, regelmässig eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse 
durchzuführen. Die Gesetzesänderung tritt auf den 1. Juli 2020 in Kraft. Die Lohngleichheitsanalyse 
wird von unabhängigen Dritten überprüft, und der Arbeitgeber informiert seine Mitarbeitenden über die 
Ergebnisse. Unternehmen, bei denen die Analyse zeigt, dass die Lohngleichheit gewährleistet ist, müs-
sen keine weiteren Analysen durchführen. Die Geltungsdauer der neuen Bestimmungen ist auf zwölf 
Jahre beschränkt, sie sollen neun Jahre nach Inkrafttreten neu beurteilt werden. 

Der Bund stellt ein kostenloses Selbsttest-Tool namens Logib zur Verfügung, mit dem überprüft werden 
kann, ob in Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitenden Lohnunterschiede bestehen51.  

Ziel Indikator  Zuständig 

Lohngleichheit für Männer und Frauen durchset-
zen. 

Anzahl der Unternehmen, die die Software Logib 
verwenden. 

Beispiele des öffentlich-rechtlichen Sektors von 
veröffentlichten Detailergebnissen der Lohngleich-
heitsanalyse und der Überprüfung.  

Beispiele von börsenkotierten Unternehmen, die in 
ihren Geschäftsberichten Lohngleichheitsanaly-
sen veröffentlichen. 

EBG 

                                                      
50 Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG, SR 151.1) 
51 https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/outil-d-autocontrole--logib.html  



28 

 

Massnahme 29 Öffentlich-private Partnerschaften zur Achtung der Menschenrechte in der 
Wertschöpfungskette 

Zur Förderung der Einhaltung der Arbeits- und Menschenrechte in den Unternehmen unterstützt der 
Bund in Zusammenarbeit mit der IAO die Programme Better Work im Textilsektor und Sustaining Com-
petitive and Responsible Enterprises (SCORE), das sich auf die Arbeitsbedingungen in KMU kon-
zentriert. Die Projekte werden gemeinsam mit der IAO, Regierungen, dem Privatsektor und Gewerk-
schaften durchgeführt und basieren auf der Einhaltung grundlegender Arbeitsnormen, einschliesslich 
der Bekämpfung der Kinder- und Zwangsarbeit in der Wertschöpfungskette. Die im Rahmen dieser Pro-
gramme entwickelten Instrumente stehen dem Privatsektor zur Verfügung52.  

Der Bund unterstützt ein Projekt zur Förderung der Sorgfaltsprüfung im Bereich der Menschenrechte, 
das die Ausbeutung von Flüchtlingen und Wanderarbeitnehmenden aus Syrien in den Nachbarländern 
(Türkei, Libanon, Jordanien) verhindern will. Ziel ist es, die Unternehmen in diesen drei Ländern dazu 
zu bewegen, menschenwürdige Arbeitsplätze zu schaffen und zur Verhütung der Ausbeutung in der 
Textilbranche, der Landwirtschaft und im Bauwesen beizutragen. 

Bei ihren aussenpolitischen Tätigkeiten setzt sich die Schweiz ausserdem im Rahmen von öffentlich-
privaten Partnerschaften für den Kampf gegen den Menschenhandel ein. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Partnerschaften mit der Privatwirtschaft eingehen, 
um die Schaffung von menschenwürdigen Arbeits-
plätzen in den Wertschöpfungsketten zu fördern. 

Beiträge der Schweiz und der Privatwirtschaft an 
die Programme Better Work und SCORE sowie an 
spezifische Projekte gegen die Ausbeutung von 
Wanderarbeitnehmenden. 

EDA, WBF 

Massnahme 30 Leitfaden und Tools zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien 

Die meisten Unternehmen berufen sich im Zusammenhang mit der Einhaltung sozialer und ökologischer 
Standards auf Zertifizierungen oder private Labels wie UTZ, Fairtrade, amorfi BSCI. Der Bund will bei 
der Aufklärung der Unternehmen über die Inhalte der Zertifizierungssysteme mitwirken, damit diese 
wissen, welche Standards die menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung gemäss den UNO-Leitprinzipien 
abdecken. 

Gemäss Empfehlung 11 des Grundlagenberichts Rohstoffe zuhanden des Bundesrates hat der Bund 
im November 2018 gemeinsam mit einer multipartiten Arbeitsgruppe (Kantone, Zivilgesellschaft und 
Privatsektor) einen Leitfaden zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien im Rohstoffhandel ausgearbeitet. 
Dieser Leitfaden enthält praktische Ratschläge zur Durchführung einer Sorgfaltsprüfung entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Es werden Massnahmen zur Verbreitung und Förderung seiner An-
wendung erarbeitet, namentlich im Rahmen von Sensibilisierungsveranstaltungen und praktischen 
Workshops. 

In Bezug auf die Umsetzung der Sorgfaltsprüfung in Lieferketten hat die OECD Leitsätze mit praktischen 
Empfehlungen für die Unternehmen ausgearbeitet. Im Mai 2018 veröffentlichte sie einen Leitfaden für 
alle Unternehmen mit risikobehafteten Lieferketten, ungeachtet der Branche oder der Unternehmens-
grösse. Weitere Leitfäden richten sich an spezifische Branchen wie Landwirtschaft, Finanzwesen und 
Textilsektor53. 

Es gibt heute weltweit zahlreiche Leitfäden und Hilfsmittel. Um ihre Verwendung und Umsetzung in der 
Schweiz zu fördern, könnte der Bund die Übersetzung ausgewählter Instrumente in die Landessprachen 

                                                      
52 https://www.nap-bhr.admin.ch/napbhr/de/home/unternehmen/multistakeholder-initiativen.html 
53 http://mneguidelines.oecd.org/duediligence/ und www.csr.admin.ch > Positionspapier und Aktionsplan des Bundesrates zur 
Verantwortung der Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt 
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in Betracht ziehen. Angesichts der Komplexität der Leitfäden bekunden einige Unternehmen, insbeson-
dere KMU, mitunter Schwierigkeiten bei der Einbindung in ihre betrieblichen Abläufe. Sehr einfache 
interaktive Onlinetools können den KMU den Einstieg in die Materie erleichtern. Der Bund wird zuhan-
den der KMU Instrumente für die Risikoanalyse und die Definition von Massnahmen entwickeln. Diese 
Instrumente ermöglichen eine Evaluation, aus der sich Massnahmen zur Verbesserung der Sorgfalts-
prüfung im Bereich der Menschenrechte ableiten lassen54. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Unternehmen bei der Umsetzung der UNO-
Leitprinzipien begleiten. 

Entwicklung und Zurverfügungstellung praktischer 
Hilfsmittel für Unternehmen auf www.nap-bhr.ad-
min.ch.  

EDA, WBF 

 

2.3 Säule 3: Zugang zu Wiedergutmachung 
Zahlreiche Unternehmen haben Mechanismen eingerichtet, die es ihren Mitarbeitenden und/oder Ge-
schäftspartnern erlauben, Bedenken in Bezug auf potenzielle Menschenrechtsverletzungen zu äussern 
oder konkrete Beschwerden einzureichen. Die interne Bearbeitung dieser Anfragen, zum Beispiel im 
Rahmen einer Mediation, führt oft zu zufriedenstellenden Ergebnissen für die betroffenen Parteien. 
Wenn keine konstruktive Lösung gefunden werden kann, muss der Staat gerichtliche und ausserge-
richtliche Mechanismen bereitstellen, die es Betroffenen ermöglichen, eine Wiedergutmachung zu er-
halten.    

2.3.1 Grundlegendes Prinzip 

Leitprinzip 25 

Der Bundesrat anerkennt die Notwendigkeit, den Zugang zu Wiedergutmachung für Betroffene von 
Menschenrechtsverletzungen, die sich im Hoheitsgebiet der Schweiz und/oder unter Schweizer Juris-
diktion ereignet haben, zu gewähren. Er gewährleistet dazu in erster Linie das gute Funktionieren des 
Schweizer Justizsystems und die Existenz von alternativen, aussergerichtlichen Mechanismen zur 
Streitbeilegung.  

Der Bundesrat anerkennt seine Verantwortung, Betroffenen Zugang zu Schweizer Beschwerdemecha-
nismen zu ermöglichen, wenn in der Schweiz ansässige Unternehmen an Menschenrechtsverletzungen 
im Ausland beteiligt sind und die Betroffenen im Gaststaat keinen Zugang zu wirksamen Rechtsbehelfen 
haben. Im Sinne eines Smart Mix sind dabei gerichtliche und aussergerichtliche Mechanismen in Be-
tracht zu ziehen. 

2.3.2 Staatliche gerichtliche Mechanismen 

Leitprinzip 26 

Innerstaatliche Justizmechanismen (Gerichte) können angerufen werden, wenn Unternehmen gegen 
Menschenrechte verstossen. Der Bund will die Wirksamkeit dieser Mechanismen sicherstellen. Zu die-
sem Zweck definiert er Massnahmen zum Abbau rechtlicher, praktischer und anderer Hindernisse, die 
den Zugang der Betroffenen zu Wiedergutmachung behindern. Dabei ist ein besonderes Augenmerk 
auf zusätzliche Hürden für Frauen zu richten. 

                                                      
54 Vgl. auch Massnahme 4 des CSR-Aktionsplans 2020–2023, die eine Unterstützung der KMU bei der Beurteilung der wichtigs-
ten Risiken ihrer jeweiligen Tätigkeiten vorsieht. 
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In diesem Zusammenhang gilt es auch die extraterritoriale Dimension allfälliger gerichtlicher Mechanis-
men zu klären. Der Bundesrat unterstützt Bestrebungen für ein besseres Verständnis der entsprechen-
den Rechtsgrundlagen in verschiedenen Ländern und fördert die Nutzung bestehender internationaler 
Prozesse. Das Schweizer Recht sieht unter bestimmten Voraussetzungen Rechtsbehelfe für Personen 
vor, die der Meinung sind, dass ihre Rechte durch Schweizer Unternehmen verletzt wurden. Die Zu-
ständigkeit von Schweizer Gerichten und das anwendbare Recht sind von Fall zu Fall aufgrund der 
Rechtsgrundlagen zu beurteilen. 

Der Bundesrat hat sich zu all diesen Fragen in einem Bericht55 geäussert und ist der Auffassung, dass 
die Mechanismen der Schweiz im internationalen Vergleich im Grossen und Ganzen hinreichend ent-
wickelt sind. Er sieht jedoch gewisse Verbesserungsmöglichkeiten. Auf dieser Grundlage hat der Bun-
desrat deshalb Massnahmen beschlossen, damit Personen, deren Menschenrechte durch ein Unter-
nehmen in einem Gaststaat verletzt wurden, einen besseren Zugang zu Wiedergutmachung in der 
Schweiz erhalten.  

Massnahme 31 Förderung kollektiver Beschwerdemöglichkeiten 

Der Bundesrat will die Anwendbarkeit der Zivilprozessordnung (ZPO) durch gezielte Änderungen ver-
bessern. Es gilt, die Hürden in Zusammenhang mit den Anwalts- und Gerichtskosten zu senken, den 
kollektiven Rechtsschutz zu stärken und die Koordinierung der Verfahren zu vereinfachen.  

Im Rahmen der ZPO-Revision hat der Bund einen Vorentwurf zur Änderung der Bestimmungen zu den 
Kosten ausgearbeitet. Der Vorentwurf sieht eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Schlich-
tungsverfahrens vor. Gleichzeitig soll die kollektive Rechtsdurchsetzung durch die Neuregelung der Ver-
bandsklage und die Schaffung eines Gruppenvergleichsverfahrens in Zukunft die Durchsetzung von 
Massenschäden sowie von Streuschäden erleichtern und damit eine Rechtsschutzlücke geschlossen 
werden. Dank dieser Änderungen und Neuerungen im Bereich der Kollektivmassnahmen entspricht der 
Vorentwurf insbesondere den Empfehlungen 39 und 42 des Ministerkomitees des Europarates über 
Wirtschaft und Menschenrechte vom 2. März 201656. Auch die Erwartungen der UNO gemäss Leitprin-
zip 26 sind dadurch erfüllt. 

Ziel Indikator  Zuständig 

Die kollektive Rechtsdurchsetzung bei Massen-
schäden erleichtern. 

Gezielte Änderungen der ZPO. EJPD 

Massnahme 32 Rechtsstaatlichkeit und Zugang zur Justiz in Gaststaaten 

Der Bund trägt zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in den Gaststaaten bei. 
Er pflegt den politischen Dialog und führt in den Bereichen Gouvernanz und Zugang zur Justiz Projekte 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit durch. Die Schweiz will der Bevölkerung Zugang zu 
einem gerechten, transparenten und funktionierenden Rechtssystem verschaffen, in dem sie ihre 
Rechte geltend machen und die zuständigen Behörden zur Rechenschaft ziehen kann. Dabei ist den 
Frauen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sind beim Zugang zur Justiz im Allgemeinen und 
in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen im Besonderen mit zusätzlichen Hürden 
konfrontiert. Auch die Akteure des Justizsystems werden unterstützt und ihre Kapazitäten gestärkt, da-
mit sie ihre Schutzpflicht besser erfüllen können. 

                                                      
55 Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.3663 der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates vom 26. No-
vember 2014: Unternehmen und Menschenrechte: Vergleichende Analyse der gerichtlichen und aussergerichtlichen Massnah-
men, die den Zugang zu Wiedergutmachung ermöglichen. Der Bericht basiert auf einer Studie des Schweizerischen Kompetenz-
zentrums für Menschenrechte (SKMR) und des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung (SIR). Christine Kaufmann, 
Lukas Heckendorn Urscheler, Access to Remedy. Study in fulfilment of Postulate 14.3663: Schweizerisches Kompetenzzentrum 
für Menschenrechte, Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung; Zürich und Lausanne, 2017. Abrufbar unter: 
http://www.skmr.ch. 
56 Empfehlung CM/Rec(2016)3 des Ministerkomitees des Europarates über Wirtschaft und Menschenrechte vom 2. März 2016 
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Ziel Indikator  Zuständig 

Die Rechtsstaatlichkeit und den Zugang zur Justiz 
in Gaststaaten fördern. 

Anzahl der Bürger (Männer und Frauen), die Zu-
gang zu Gerichtsverfahren oder alternativen ge-
richtlichen Schlichtungsverfahren erhalten haben. 

EDA 

2.3.3 Staatliche aussergerichtliche Beschwerdemechanismen 

Leitprinzip 27 

Staatliche aussergerichtliche Beschwerdemechanismen können einen wichtigen Beitrag zur Abhilfe bei 
Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen leisten. Sie ermöglichen es den Parteien oft, Lösun-
gen im Dialog zu finden und langwierige und kostspielige Gerichtsverfahren  zu vermeiden.  

Massnahme 33 Sichtbarkeit der aussergerichtlichen Wiedergutmachungsmechanismen und 
des Zugangs dazu  

In der Schweiz gibt es mehrere staatliche und nichtstaatliche aussergerichtliche Beschwerdemechanis-
men (Nationaler Kontaktpunkt für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, Ombudsstellen 
usw.), ihre Rolle und ihre Funktionsweise sind jedoch noch zu wenig bekannt. Der Bundesrat will des-
halb die Sichtbarkeit dieser Mechanismen erhöhen. Diese Mechanismen befassen sich sowohl mit Ein-
zelbeschwerden als auch mit Kollektivbeschwerden. Der Bund informiert anhand von Informationsma-
terial und Instrumenten, die im Rahmen des NAP entwickelt werden (Internetplattform www.nap-bhr.ad-
min.ch, Broschüren usw.), und fördert die Mechanismen.  

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Sichtbarkeit der aussergerichtlichen Wiedergut-
machungsmechanismen und des Zugangs dazu er-
höhen. 

Veröffentlichung von Informationsmaterial über die 
aussergerichtlichen Mechanismen in der Schweiz. 

WBF 

Massnahme 34 Nationaler Kontaktpunkt für die OECD-Leitsätze für multinationale Unterneh-
men  

Die OECD-Leitsätze enthalten ein Kapitel zu den Menschenrechten. Die 48 Unterzeichnerstaaten der 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sind verpflichtet, einen aussergerichtlichen Beschwer-
demechanismus in Form eines nationalen Kontaktpunkts (NKP) einzurichten. Die NKP haben die Auf-
gabe, Beschwerden im Zusammenhang mit der Anwendung der OECD-Leitsätze entgegenzunehmen 
und zu behandeln. Sie spielen eine zentrale Rolle als aussergerichtlicher Beschwerdemechanismus in 
Bezug auf Unternehmen und Menschenrechte. 

Massnahme 5 des CSR-Aktionsplans 2020–2023 befasst sich ausführlich mit dem Schweizer NKP. Sie 
sieht vor, dass sich der NKP neben seiner Funktion als Schlichtungsstelle vermehrt als Anlaufstelle für 
die Prävention von Problemen im Zusammenhang mit der verantwortungsvollen Unternehmensführung 
positioniert (z. B. durch seinen Auftritt in den sozialen Medien, an Veranstaltungen der Anspruchsgrup-
pen usw.).  

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Position des NKP als Anlaufstelle für die Prä-
vention von Problemen im Zusammenhang mit der 
verantwortungsvollen Unternehmensführung stär-
ken. 

Beurteilung der Tätigkeiten des NKP (Quelle: Jah-
resbericht des NKP an die OECD und Jahresbericht 
des Beratungsausschusses NKP).  

WBF 
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2.3.4 Nichtstaatliche Beschwerdemechanismen 

Leitprinzipien 28 bis 31 

Schweizer Unternehmen, insbesondere diejenigen, die besonders stark menschenrechtlichen Risiken 
ausgesetzt sind, sollten geeignete Beschwerdemechanismen auf Unternehmensebene zur Verfügung 
stellen, damit Betroffene Zugang zu Wiedergutmachung haben. Zur Gewährleistung ihrer Wirksamkeit 
sollten diese Beschwerdemechanismen legitim, zugänglich, berechenbar, gerecht, transparent, rechte-
kompatibel und eine Quelle kontinuierlichen Lernens für alle Beteiligten sein. Der Bundesrat erachtet 
die Förderung solcher Beschwerdemechanismen im Rahmen von Multi-Stakeholder-Initiativen als ein 
wichtiges Instrument zur Förderung des Zugangs zu Wiedergutmachung.  

Massnahme 35 Wiedergutmachungsmechanismen im Rahmen von Multi-Stakeholder-Initiati-
ven  

Die UNO-Leitprinzipien betonen, wie wichtig Multi-Stakeholder-Initiativen oder von Wirtschaftsverbän-
den geführte Verfahren für den Zugang zu Wiedergutmachung sind. Gegenwärtig sind in solchen Multi-
Stakeholder-Initiativen die Justizbehörden und die Berufsverbände der Richterinnen und Richter, An-
wältinnen und Anwälte sowie Juristinnen und Juristen nicht vertreten. Der Bund prüft die Möglichkeit, 
diese Berufsverbände in Multi-Stakeholder-Initiativen zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte ein-
zubeziehen, um Verbesserungspotenzial beim Zugang zu Wiedergutmachung im Sinne der UNO-Leit-
prinzipien zu identifizieren. Diese Überprüfung kann in Form eines Dialogs im Rahmen bestehender 
Multi-Stakeholder-Initiativen erfolgen. Ein solcher Dialog sollte nicht nur Vertreterinnen und Vertreter 
der Wirtschaft, der Justizbehörden und der NGO einschliessen, sondern auch andere Schlüsselakteure 
wie Anwältinnen und Anwälte, Mediatorinnen und Mediatoren, usw.  

Ziel Indikator  Zuständig 

Die Berufsverbände der Akteure des Justizsystems 
in Multi-Stakeholder-Initiativen zum Thema Wirt-
schaft und Menschenrechte einbeziehen, um Ver-
besserungspotenzial beim Zugang zu Wiedergut-
machung im Sinne der UNO-Leitprinzipien zu iden-
tifizieren. 

Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern des 
Justizsystems an einem Treffen einer Multi-Stake-
holder-Initiative und Einreichung von Beiträgen, die 
den Zugang zu Wiedergutmachung verbessern.  

EDA, WBF, 
EJPD 
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3 Umsetzung, Begleitung und Überarbeitung des NAP 
Die im vorliegenden Nationalen Aktionsplan definierten Massnahmen sollen innerhalb von vier Jahren 
umgesetzt werden. Der Bundesrat überprüft den NAP nach vier Jahren. Die Modalitäten dieses Prozes-
ses richten sich nach den Empfehlungen der UNO-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte57.  

Der Nationale Aktionsplan definiert insgesamt 35 Massnahmen, die von den federführenden Bundes-
stellen in Abstimmung mit den anderen relevanten Ämtern umgesetzt werden. Das EDA und das WBF 
koordinieren die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans. Eine Begleitgruppe bestehend aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Bundesverwaltung, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft 
begleitet das EDA und das WBF bei der Umsetzung des NAP. Die Mitglieder der Begleitgruppe fungie-
ren als Ansprechpersonen für ihre jeweiligen Anspruchsgruppen und vertreten deren Interessen.  

Das EDA und das WBF analysieren die Umsetzung des NAP anhand der Indikatoren jeder einzelnen 
Massnahme. Jedes Politikinstrument umfasst klare Ziele und Indikatoren, die eine Standortbestimmung 
zur Umsetzung des NAP durch den Bund ermöglichen. Mit einfachen und leicht anwendbaren Indikato-
ren sorgt der Bund somit für Transparenz bei der Umsetzung des NAP. Ausserdem wird die Möglichkeit 
einer künftigen Wirkungsanalyse zum NAP geprüft. Jeweils per Ende Legislaturperiode veröffentlichen 
die beiden Departemente einen gemeinsamen Kurzbericht über den Stand der Arbeiten. 

                                                      
57 UN Working Group on Business and Human Rights (2015), Guidance on National Action Plans on Business and Human 
Rights Version 2.0. 




